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Beilagen .

Wir Gustav Adolf rc . thun kund : daß , da einer
von den großen Endzwecken , welche wir durch Ein¬
führung der schwedischen Staatsverfassung in Un¬
ser » Teutschen Staaten beabsichtigt haben , inson¬
derheit der gewesen ist , einem jeden Unserer ge -,
treuen Pominerschen Untcrthanen einen freien und'
ungestörten Genuß seiner gesetzlichen Gerechtsame
nebst treuer Erfüllung seiner Pflichten zuzusichern ,
so haben Wir es als eine natürliche Folge Uns -rer
gnädigen Verordnung voiN2b . Junius dieses Jahrs
angesehen , daß die Leibeigenschaft in Pommern
und Rügen von eben benanntem Tage an aufgeho¬
ben sei) . Diese Einrichtung , die eben so sehr wi¬
der die Billigkeit und . Gerechtigkeit streitet , als sie
dem Auwachs der Volksmenge und der besseren
Aufnahme des Landes hinderlich ist , mußte zugleich
mit der Staatsverfahung verschwinden , welche
nun aufgehoben worden ist . Da solchemnach hie¬
mittelst alle Leibeigenschaft in Unfern reutschen
Staaten auf ewige Zeiten abgeschafft ist , haben Wir ,
um der nachtheiiigen Wirkung vorzubeugeu , welche
eine gar zu schnelle Veränderung möglicher Weise
auf den Ackerbau haben könnte , nicht allein eine
bestimmte Zeit in Graden festsetzen wollen , binnen
welcher ein jeglicher Dienstherr Gelegenheit haben
könne , sich neues Gesinde und Ackersleute zu ver¬
schaffen , im Fall einige von den gegenwärtigen mit
der Zeit sollten wegziehen wollen , sondern auch gut
gefunden , weiter Folgendes zu verordnen :

i ) Kein vormaliger Leibeigener darf ohne Un¬
sere besondere Erlaubniß Unsere teutsche Staaten



verlassen . Wrr hicgcgcn handelt , wird mit der

Strafe belegt , die in den schwedischen Verordnun¬

gen festgesetzt iss sobald deren Befolgung mir dem

erss n September künftigen Jahrs - ) ihren Anfang

genommen hat , bis dahin aber mit derjenigen ,

welche hier im Lande gesetzlich gewesen ist .
2 ) Kein vormaliger Leibeigener hat bis zur

gesetzlichen Umzugszeit im Jahr i8°o das Recht ,
seinen Dienst aufzusagcn , und eben so wenig kann

demselben vor diesem Zeitpunkte von seiner Grund -

Herrschaft aufgesagt werden , es geschehe denn das

eine oder das andere mittelst gemeinschaftlicher
Uebcreinkunft ; auch bleibt cs mit der Dienstpflicht

auf der einen , so wie mit der Verbindlichkeit zum

Unterhalte auf der andern Seite bis zum gedachten
Zeitpunkte , wie bisher .

g ) Die vormaligen Leibeigenen von beiden

Geschlechtern können frei und ohne Zustimmung

ihrer Grundherrschaft ein Ehebündniß eingehen ,

so ferne nicht andere gesetzliche Ehchindcrmsse dabei

im Wege stehen . Eine vormalige leibeigene Dirne

folgt sodann dem Manne und tritt durch die Hei¬

rat !) sogleich in den uneingeschränkten Genuß ih¬

rer persönlichen Freiheit ; aber die Grundherrschaft

des Mannes ist in dem Fass da die Heirath ohne

ihre Einwilligung vollzogen worden , nicht verbun¬

den für den Unterhalt der ' Frau und der Kinder zu

sorgen , und hat in solchem Fall sich der Dienste

des Mannes zu begeben und ihm freien Wegzug zu
gestatten «

4 ) Derjenige vormalige Leibeigene , welcher

vor der Umzugszeit i8lv unerlaubter Weise von

seinem Dienstherrn entweicht , wird zuruckgeholt

und mir mäßiger Hauszncht belegt . Wer einen

*) 1607 , wo man rechnete , daß die Bearbeitung und
Nmmodelung und Äiiinodeiung des schwedischen Gct
sepbuche » und Rechts fertig scyn würde .
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solchen ohne gehörigen Beweis seiner Dienstfrei -

heit in seinen Dienst nimmt , erlegt eine Geldbuße

von von 50 Rtichsthalern an irgend eine der im

Lande befindlichen milde » Stiftungen ; wer ihn aber

wissentlich bei sich heget , ohne solches sofort anzu¬

zeigen , zahlt eine Strafe von z Neichsthalern

16 ßl . pommersch Courant .

5 Wenn vormalige Leibeigene Ungehorsam

und Widerspaustigkeit gegen ihre Dienstherren be¬

weisen , wird der Schuldige mit 5 e setz lieber und

mäßiger Hauszucht bestraft . Fahrt er in seinem

strafbaren Betragen fort , so hak der Dienstherr

ihn vor dem Amtsgericht zur Verantwortung zu

stellen , welches dann die Sache annimmt und abur -

thelr . Verfährt der Dienstherr gegen seine Unter¬

gebenen gesetzwidrig , hat letzterer jetten gleichfalls

vor dem Amtsgerichte zu belangen und daselbst

Recht zu suchen .

6 ) Diejenigen Kinder der vormaligen Leibei¬
genem welche zur Umzugszeit iZio , wenn sie männ¬

lichen Geschlechts sind , noch nicht daö scchszchnke ,

und wenn sie weiblichen Geschlechts sind , noch

nicht das vierzehnte Jahr erreicht haben , müssen ,

bis sie zu gedachtem Alter gelangt sind , von ihrer

Erundherrschaft unterhalten und erzogen werden ,

im Fall ihre Aeltern hiezu unvermögend sein , oder

die Kinder nicht etwa auf andere Weise etwas zu
ihrem Unterhalte haben sollten ; und sind in solchem

Fall diese Kinder verpflichtet , bei ihrer Grundherr¬

schaft diejenigen Dienste zu verrichten , die ihren

Kräften angemessen sind , bis sie das eben erwähnte
Alter erreicht haben . ,

7 ) Alle vormalige Leibeigene , welche vor oder

zu der Umzugszeit im Jahr 1810 erweislich durch

Alter , Krankheit oder körperliche Gebrechen unfä¬

hig zurArbeit geworden sind , müssen für ihre übrige

Lebenszeit , falls sie sich nicht selbst versorgen kön -



neu , von ihren Dienstherren Wohnung , Nahrung

und was ihnen in ihrem Zustande nöthig ist , erhal ,

ten ; doch steht es jedem Kirchspiele frei , zu diesem

Endzwecke eine gemeinschaftliche Einrichtung zu trcft

fen , und sind diejenigen , welche auf solche Weise

vom Einzelnen oder vom Ganzen unterhalten wer¬

den , verpflichtet , dem Gutsherrn oder der Ge¬

meinde diejenigen Dienste zu leisten , welche ihr Al¬
ler und ihre Kräfte verstatten .

8 ) Als eine Folge von demjenigen , was oben

im zweiten Paragraph festgesetzt ist , kann kein vor¬

maliger Leibeigener vor der Umzugszeit 1810 auf
andere Weise zum Kriegsdienst genommen werden ,

als in Gemäßheit desjenigen , was in Ansehung der
Landwehre bereits verordnet ist .

y ) Schließlich und da cs für die Kultur und

Aufnahme deS Landes nützlich ist , wenn die Guts¬

besitzer ihre Güter in einzelne Pachthöfe
theilen , weshalb nicht allein Wir selbst auf Unfern

eigenen Gütern und Besitzungen solches , sobald es
thunlich , ins Werk zu richten beabsichtigen , son¬

dern auch mit gnädigem Wohlgefallen ansehen wer¬

den , was in dieser Hinsicht von Privatgutsbesitzern

geschehen wird — so ermahnen Wir einen jeglichen
der vormaligen Leibeigenen sich gegen ihre Dienst¬

herren willig und bescheiden zu betragen , damit sie

Hoffnung haben mögen , daß bei Einrichtung solcher

Pachthöfe auf sie werde Rücksicht genommen wer¬
den . Sowohl in diesen als in allen andern Fällen , wo

Vertrage zwischen dem Dienstherr » und dem Unter¬

gebenen geschlossen werden , müssen selbige schriftlich
in Gegenwart von zwei Zeugen abgefaßt werden .

Wornach alle , die dies angeht , sich unterthä -

nigst zu achten haben .

Greifswald , den 4ten Iunius 1806 .
Gustav Adolf .

-Gustav von Wetterstedt .
L .



66

L .

Verordnung die gesetzliche Umzugszeit der

vormaligen Leibeigenen betreffend .
Nachdem durch die landesherrliche Bekannt¬

machung vom 4teu Julii iZoü die Leibeigenschaft in
dieser Provinz aufgehoben , durch den § . 2 . dieser
Verordnung aber das wechselseitige Recht zur
Dienstaufkündigung bis zur gesetzlichen Umzugszeit
des Jahres 1810 ausgcsetzt worden , so dürften
zwar mehrere das Derhältniß zwischen Herrschaf¬
ten und vormaligen Unterthanen betreffende in der
gedachten Verordnung entweder gar nicht oder nicht
genugsam bestimmte Punkte einer näheren Bestim¬
mung bedürfen , bei der gegenwärtigen und pro¬
visorischen Verfassung dieser Provinz hegt jedoch
die Gouvernemenrscommission nur den Wunsch ,
Laß die in dieser Hinllcht nöthigen Bestimmungen
bis zu derselben Beendigung mögten ausgesetzt wer¬
den können , daher sie darüber zur Zeit die Verord¬
nung noch ausgesetzt seyn läßt .

Da jedoch das Jahr igro herannahet und da¬
her die Bestimmung , welche Umzugszeit des Jahrs
1810 durch die vorgedachre Verfügung verstanden
werde , einer sofortigen näheren Erklärung bedarf ,
so findet die Gouvernementscvmmission sich dadurch
zu nachfolgender Verordnung veranlaßt .

i ) Da die Micthkontrakte auf dem Lande all¬
gemein mit dem Wirkhschaftsbetriebe und der Acker¬
bestellung dem Deputat der Gartenbenutzung und
sonstigen wirthschaftlichen Verhältnissen in Bezie¬
hung und Verbindung stehen , und daher die Herbst¬
zeit die gewöhnliche Zeit der Beendigung solcher
Kontrakte ist . solche auch der Regel nach allgemein
von einem Herbste zum andern geschlossen werden ,
so wird der Umzug im Herbste des künftigen Jah¬
res hiedurch in Absicht der vormaligen Leibeigenen



für die mi Patent vom 4ten Julii 1826 verstandene

gesetzliche Umzugszeit erklärt , daher denn alle im

Patent 1806 bestimmten Verhältnisse bis zum

Herbste itzro unveräu .idert bleiben .
2 ) Wenn daher auch schon zu Ostern 1810

Dieustveranverungcn von den Herrschaften oder den

vormaligen Untcrthanen gewünscht werden , so kön¬

nen solche nur mit gemeinschaftlicher Zustimmung

beider Theile erfolgen .

g ) Damit jedoch bei der Möglichkeit vielfa¬

cher Veränderungen sowohl Herrschaften als Dienst¬

leute und Einlieger im Stande seyn mögen , sich zu

rechter Zeit nach anderer Gelegenheit tlmzüsehen ,

so wird hiedurch verordnet , daß , wenn Herrschaf¬

ten öder vormalige Leibeigene im Herbste 18 io eine

Veränderung treffen wollen , die Aufkündigung schon

auf Ostern i8tc > oder binnen den darauffolgenden

8 Tagen geschehen müsse , so daß weder Herrschaf¬
ten noch Dienstleute Und Einlieger eine spatere Auf¬

kündigung anzunehmen schuldig sind . Es beschränkt

sich diese Verordnung jedoch theils nur auf vorma¬

lige Leibeigene - theils aber nur auf die Aufkündigung

Mn künftigen Herbste - indem es für die folgenden
Jahre , so wie , auch selbst bei andern freien Lebten ,

die zum bevorstehenden Herbste aufsagen wollen , bei

der gewöhnlichen AufkünVigmigszeit verbleibe
Es soll übrigens dies Patent gedruckt - mit den

Zeitungen aüsgcgeben , von den Kanzeln verlesen und
an den gewöhnlichen Orten angeschlagen werden .

Stralsund den s6sten Oktober iZog .

Gvuvernenientscommission .

6 .

Wenn zwar die in der Verordnung der provi¬
sorischen Gouveriiementscommlssion vom cröstcn Ok¬

tober vorigen Jahrs V i « getroffene Bestimmung ,
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daß der Herbst des gegenwärtiges Jahres in Rück¬
sicht auf die vormaligen Leibeigenen für die im Pa¬
tent vom 4teii Juiü 1806 verstandene gesetzliche Um¬
zugszeit gelten und gehalten werden solle - meinen
ganzen Beifall hat ; ich auch ebenwenig die eben¬
daselbst § . g . verordnet ? Anticipation des sonst ge¬
wöhnlichen Zeitpunkts der Aufkündigung und Ätie -
thung zwischen den Herrschaften , Dienstleuten Und
Einliegern an Und für sich Unangemessen finde , so
mag ich es vorkommenden Umständen nach Nur rach «
sani finden , den mit letzterer Festsetzung verknüpf¬
ten Zwang , baß weder Herrschaften noch Dienst¬
leute Und Einlieget eine spatere Aufkündigung als
auf Ostern i 8 to oder binnen den darauffolgenden
8 Tagen anzunehmen schuldig seyn , hiemit zu he¬
ben , und solchemnach zu verordnen , daß auch noch
um Johannis 181O , als der sonst gebräuchlichen
Zeit , die in Frage feyenden Oienstaufkündigungen
ohne Bedenken geschehen können . Ausgesetzt blei¬
ben übrigens auch noch jetzt , bei der noch fort¬
dauernden nur provisorischen Verfassung dieser
Provinz , die Mancherlei durchaus ncthwendigen
näheren Bestimmung ?» des künftigen Verhältnisses
zwischen den Herrschaften uttd ihren vormaligen
Untetthanen .

Gegeben Stralsund im provisorischen Regie¬
rungsconseil den iiten April 1810 .

H . H . Graf von Essen .

v .

s . Die Erfahrung hat es genugsam gelehrt ,
daß mit der bisherigen Einrichtung , wonach in
Folge des Landespatents vom I7ten Februar 1786 ,
in Ansehung der Zeit des Umziehens der Diensileute ,
eine gät große Ungleichheit , theils nach Verschieb
denheit der einzelnen Gegenden und Theile der Pro -

E s
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v !» z , iheils nach Herschicdenhcik der mancherlei
Arcen der Oicnsilencc , geherrscht hat , viele Unbe¬

quemlichkeiten und wirkliche Nachrheile verknüpft

gewesen sind . Daß alles dieses noch fühlbarer wer¬
den wird , ,wenn mit der bevorstehenden völligen

Aufhebung der Gutsunterchanigkeit auch zugleich

ändert Verhältnisse bei einer großen Anzahl von

Dienstleuten eintretcn , fallt von selbst in die Augen .

Eine größere Verwirrung ist aber zu besorgen , weil

jene völlige Aufhebung der Leibeigenschaft , Inhalts
No . 2 . der landesherrlichen Verordnung vom 4ten

Iulii 18o6 , an die gesetzliche Umzugszeit im Jahr
i 8 lO gebunden ist , in Ansehung dieser gesetzlichen

Umzugszeit aber gedachtermaaßcn eine große Ver¬

schiedenheit im Lande herrschet . Auf allen Fall

bedarf es daher einer näheren Bestimmung dar¬

über , welche unter diesen verschiedenen Zeiten in

Diesem Punkt die allgemein gültige seyn soll .

Unter diesen Umstanden habe ich für nöthig er¬

achtet , Nachstehendes als Regel für alle , die es

angehen kann , zu verordnen .

§ . i . Die Zeit zum Ab - und Anziehen für alle

Dienstleute und Gesinde aller Art , die für Lohn und

Beköstigung arbeiten , ist künftig zwischen Städten

und dem platten Lande in Pommern und Rügen völ¬

lig gleich . . . .
§ . 2 . Diese völlig gleiche Zeit ist im Früh¬

jahr der 27ste April und im Herbst der 2 / ste Okto¬

ber jeden Jahrs , und hangt es von dem Miethkon¬
trakt und dessen Bestimmungen ab , ob die Dienst¬

zeit für ein halbes oder für ein volles Jahr anzu¬

nehmen ist . Dagegen ist für Haler , Schäfer , Hir¬
ten und Einlieger Martini oder der rote November

jeden Jahrs der gewöhnliche Umzugstermin .
§ . z . Zur Aufkündigung des Dienstes bleibt

wie bisher Johannis oder Weihnachten der gesetz¬
liche Zeitpunkt .



§ . 4 - Wer in Folge dieser so festgesetzten

Zeit zum Ab - oder Anziehen eine kürzere Zeit im

Dienste bleibt , als er nach den bisherigen Terminen

den Dienst forrzusetzen schuldig gewesen Ware « must

sich nach Verhälrniß dieser kürzeren Dienstzeit einen

Abzug an seinem Lohn gefallen lassen . Wer aber

in Folge dieser Bestimmungen längere Zeit im

Dienst bleiben muß , als er sonst dazu pflichtig ge¬

wesen wäre , hat nach Verhaltniß dieser längeren

Zeit eine Zulage zu seinem Lohn zu fordern ; doch

beschrankt sich diese verhältnißmaßige Permehrung

des Lohns nur auf den Geldlohn oder auf das ,

was an dessen Stelle ausbcdungen ist .

§ . z . Diensileute , welche vor dieser so be¬

stimmten Zeit eigenmächtig den Dienst verlassen ,

sind in 5 Reichsthaler Strafe oder achttägige Ge -

fängnißstrafe bei Wasser und Brod , wenn sie die

Geldstrafe nicht erlegen können , verfallen . Jeher

Dienstbote , der außer der Zeit den Dienst verlaßt ,

muß außerdem zum vorigen Herrn zurnckkchrcn ,

sclvst wenn er auch geworben seyn sollte . Eine eben

solche Strafe von 5 Reichsthalcrn musst » aber auch

Herrschaften erlegen , welche ohne sonstige rechtliche

Veranlassung einen Dienstboten oder ihre Diensi¬

leute über die obgedachtermaaßcn bestimmte Um -

zugszeit zurnckhalten oder den Dienst oder die Woh¬

nung früher zu verlassen zwingen . Wobei die Ver¬
bindlichkeit Vorbehalten bleibt , den Nachtheil zu ver¬

güten , der daraus verweisllch etwa entsteht , daß der

Dienst vor der Zeit verlassen oder der Diensibote

über die gesetzliche Zeit zurückgehalten oder Dienst

oder Wohnung vor der Zeit zu verlassen gemässigt
worden ist .

§ . 6 . Die halbjährigen Termine zur Bezah¬
lung des Dicnstlohns sind der Löste April und der

Löste Oktober jeden Jahrs . An solchen Orter , des

Landes jedoch , wo nach einer bestehenden Observanz



der Dienstlohn alljährlich bezahlt wird , ist dazu der
obgedachtermaßen im Herbste eintretende Zahlungs¬
termin bestimmt , es sei) denn , daß die Vermiethung
von Ostern zu Ostern geschehen , auf welchen Fall
es der Frühjahrstermin ist . Unbenommen bleibt
es übrigens , diese Zahlungstermine durch beson -
dere Verabredungen auf eine andere Art zu be¬
stimmen .

§ , 7 . Astes Vorstehende gilt allgemein , ohne
Unterschied , ob die Dienstleute in Unterthqmgkeits -
Verhältnissen zu der Herrschaft und dem Gute ge¬
standen haben oder nicht . In Ansehung der vor¬
maligen Leibeigenen aber wird noch besonders fest¬
gesetzt

2 ) Für das gänzliche Aufhören dieses ehemali¬
gen Verhältnisses wird ganz allgemein der 2 / sie
Oktober dieses Jahrs bestimmt ,

b ) Diejenigen Dicnstlcute , welche vermöge die¬
ses gänzlichen Aufhöreus der Leibeigenschaft
nicht langer bei ihrer Herrschaft bleiben wollen ,
und zur Aufsage berechtigt sind , haben davon ,
wenn es nicht schon früher geschehen fein sollte ,
der Herrschaft Johannis d . I . die Anzeige zu
machen und gehörig zu kündigen . Unterbleibt
diese Kündigung , so wird der Dienst als auf
ein Jahr , und also bis zum Lasten Oktober
i8ii , nach sonst gewöhnlichen Dienstverhält¬
nissen stillschweigend verlängert angesehen ,

e) Auf gleiche Weise haben auch Herrschaften ,
welche ihre ehemaligen Leibeigenen nicht im
Dienst behalten wollen , diesen Johannis d . I .
solches anzukündigen . Im Unterlassungsfall ,
und wenn von Seiten der Dienstleute auch keine
Aufkündigung erfolgt ist , wird eine stillschwei¬
gende Verlängerung , wie Litt . b . bemerkt wor¬
den , angenommen .

§ . y . Durch diese Bestimmungen geschieht den -



jenigen Verfügungen fein Abbruch , welche sonst
unter der No , 2 , 4 , 6 , 7 , 8 . der oben ungezogenen

landesherrlichen Bekanntmachung vom 4len Julii

1806 festgesetzt sind , nur daß allenthalhcn für die

dort ohne genauere Bestimmung gelassene Umzugs -

zcit der 27sie Oktober d . I . anzunehmen ist . So
wie nicht minder die sonstigen Landesverordnungcn

über das Gesindewesen und die Dienstleute , so weit

sie durch Vorstehendes nicht abgeändert sind , in

Kraft verbleiben ; wornach denn auch Krüger ,

Schmiede , Holländer , Müllex und sonstige guf be¬

sonderen Kontrakten wohnende Personen au die hier
vorgeschriebe « ? » Zeiten des Ab - und Zuziehms kei - ,

neswegcs gebunden sind .

Gegeben Stralsund im provisorischen Ncgie -

rungsconseil den i / ten Mai 78 : 2 .
H . H . Graf von Essen .

K , Obgleich nach Aufhebung der Leibeigen¬

schaft jn Sr . Königs Majestät Teptfchrn Staaten

jedem vormaligen Leibeigenen das Recht zusteht ,

zur gesetzlichen Umzugszeit seinen bisherigen Dienst

aufzufagen , so erfordert doch der beforgliche Ngch -
theil , welchen eine ungebundene Freiheit in diesem

Stücke Hervorbringen und dadurch dem dem Staate

so nützlichen Ackerbau nachtheilig werden mögte ,

daß dieserhalb gewisse Modifikationen festgesetzt wer¬
den . Und da auch in Absicht der Alimentation ehe¬

maliger zum Dienst unfähig gewordener Leibeigenen
und der Kathenwohnungen eö einer näheren Be¬

stimmung bedarf , so sehe ich mich veranlaßt , bis

zur Einführung einer allgemeinen Dienstordnung
Nachfolgendes provisorisch zu verordnt « :

§ . 1 . Die voxmaligen Leibeigenen und deren

Kinder , welche das r ; teJqhr erreicht haben und

zum Dienst tauglich sind , dürfen sich dem Land -

dirnst nicht ,entziehen ynd sollen in den Städten und
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Flecken nicht ausgenommen werden , daferne sie
nicht bestimmt Nachweisen können , wovon sie ihren
Unterhaltzu erwarten , haben auch außerdem diejeni¬
gen Abgaben zu entrichten , welche das Patent vom
22 . Januar 1802 Einliegern und Leuten , welche
zum Dienst stark genug sind , auflegt , als worüber
Stadtobrigkeiten und Polizeibehörden auf dem Lande
ernstlich zu wachen bei Vermeidung fiskalischer
Beahndung hiedurch angewiesen keyn sollen . Von
jener Verfügung sind jedoch diejenigen ausgenom¬
men , welche eine Profession erlernt haben oder sich
deren Erlernung widmen wollen , sobald sie die nach
den städtischen Statuten vorgeschriebenen Verpflich¬
tungen erfüllen ; ferner diejenigen , welche durch ärzt¬
liche Attestate genügend bescheinigen , daß sie durch
Mangel an Körperkraft , durch Kränklichkeit oder
Alter unvermögend sind , allen Landdienst , und zwar
unausgesetzt , wie es in Jahrsdiensten erfordert
wird , zu verrichten . Einem jeden Hausbesitzer
wird bei 10 Reichsthaler , oder nach Befinden kör¬
perlicher hiemit in Verhältniß stehender Strafe ,
untersagt , dienstfähige Personen , wenn sie nicht
einen Erlaubnißschein des Amtshauptmanns oder
der Obrigkeit in den Städten vorzeigen können , bei
sich wohnen zu lassen .

§ . 2 . Da es nur mit Nachthcilcn verknüpft
ist , wenn die Neigung , sein Brod mit Tagelohn zu
verdienen , gar zu sehr überhand nimmt , und da¬
durch ein Mangel an Dienstboten entsteht , so sollen
unverheirathete Manns - und Frauenspersonen ,
Wittwer und Wittwen ausgenommen , sich nur im
Handdienst verdingen , Acltern aber , die ihre Kin¬
der , welche zu diesem Dienst geschickt sind und lie¬
ber in Tagelohn arbeiten wollen , bei sich aufnehmen ,
mit einer Geldstrafe von 5 Reichsthalern belegt
werden .

§ . z . Aeltern vom ehemaligen leibeigne »
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Stande dürfen nicht mehrere ihrer dienstfähigen

Kinder zu Hause behalten , als es ihre Bedürfnisse

nothwendig erfordern . DieAmtshauptmänncr ha¬

ben hierüber sorgfältig zu wachen und die Aeltern

bei 5 Rcichsthaler ' Strafe für jeden einzelnen Fall

zu ihrer Schuldigkeit anzuhalren .

§ . 4 . Kein vormaliger leibeigener Bauer , Kos¬

säte oder Kathenmann darf mehreres Gesinde hal¬

ten , als er nach Beschaffenheit seiner Nahrung oder

seines Gewerbes unumgänglich bedarf . Wie viel

hiezu erforderlich ist , hängt von der Beurtheiiung

des jedesmaligen Amrs Hauptmanns ab .

§ . 5 . Diejenigen Kinder , welche nach dem

6ten § . der landesherrlichen Bekanntmachung we¬

gen Aufhebung der Leibeigenschaft vom Hen Julii

r8c >6 bis zur Umzugszeit dieses Jahres Unterhalt

von ihrer Herrschaft genossen , so auch dienstfähige
Kinder von Aeltern , die nach dem / ten § . dieser

Bekanntmachung von den Herrschaften für ihre

übrige Lebenszeit unterhalten werden , müssen der

ernährenden Herrschaft vorzugsweise drei Jahre
für den anderen in der Gegend bei gleicher Fähig¬

keit in gegenwärtigen Zeiten bestandenen Lohn , von

Michaelis dieses Jahr angcrechnet , insofern die

Herrschaft solches verlangt , dienen , und dürfen
sich vor Ablauf dieser Zeit nicht au andere Herr¬

schaften vermiethen , wovon bereits geschehene Ver -

micthungen nur in so ferne eine Ausnahme machen ,

baß nach geendigtem Dicnstjahre diese Personen zu

ihrervorigen und dieAeitern ernährenden Herrschaft

zurückkehrcn , und von der Zeit an drei Jahre , wenn

es verlangt wird , bei derselben dienen müssen .
§ . 6 . Da der Ausübung einer guten Ecstn -

depolizci nichts mehr im Wege steht , al ^ >><is Aus¬
treiben des Lohns von Seiten des Gesindes und

das Abspannen von Seiten der Herrschaft , so wird

in diesem Betracht nicht nur die Vorschrift des Pa -
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tents wegen der Gesinde - , Tagelöhner - undSchä -

ferordnung vom rtcn Februar 172z Tit . lll § . t .
hiedurch erneuert und die Befolgung derselben allen ,

die es angehet , ernstlich eingcschärft , sondern auch ,

um den beabsichtigten Zweck desto leichter zu errei¬

chen , festgesetzt , daß , sobald der Dienstbote zur ge¬

setzlichen Zeit den Dienst oder die Herrschaft ihm
denselben aufgesagt hat , die Herrschaft nach Vor¬

schrift der Patente vom yten Februar 1786 und

i6ten November i8oz verbunden scyn soll , dem auf -

fagrnden oder aufgesagten Dienstboten sofort bei m

Aussagen einen Erlassungsschein zu erthcilen . Die¬

jenige Herrschaft , welche solchen ohne rechtmäßige

Ursache versagt oder mit dessen Ertheilung zögert ,
soll eine Strafe von io Reichsthalcrn , und dieje¬

nige , welche einen Dienstboten ohne Vorzeigung des
Scheins und dessen Ablieferung annimmt , wenn

nicht etwa jene unrechtmäßige Vorenthaltung be -
schxinigtermaßcn eingctreten ist , von Meichstha -

lern erlegen . Jede Vermiethung ohne die Vorzei¬

gung eines Erlaß - oder solchen Scheins , als das

Patent vom r6ten November i8og § . 2 . zulaßt , soll
in keine Wirkung haben . Dcr Diensibote , der

einen falschen Schein vorzeigt , wird mit acht¬

tägiger Gefängnißstrafe bei Wasser und Prob be¬

straft und hat außerdem allen verursachten Scha¬

den zu ersetzen , die neue Vermiethung aber , welche

auf solchen Schein abgeschlossen ist , hat keine Gül¬
tigkeit .

S . 7 . Damit auch die Gelegenheit zum über¬

mäßige » Steigern des Lohns vermindert werde ,

und die höchst misfällig bemerkte Neigung , frem¬

des Gesinde an sich zu ziehen , weniger Nahrung er¬

halte , so wird zugleich verordnet , daß jeder Dienst¬

bote , der feinen Dienst aufgesagk hat , schuldig feyn

soll , in Zeit von drei Wochen sich wiederum zu ver -

miethen , und , daferne solches nicht geschieht , den -
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ihm anweisen wird .

§ . 8 . Obgleich die Bestimmung des Lohns ,
Leinens und etwaniger Kleidungsstücke von der
wechselseitigen Verabredung abhängig bleibt , so fass
doch alles Kornsäen für Dienstboten , da solches der
Totalproduction des Getraides hinderlich ist , und
die Aufbewahrung des Strohs in niedriger Einlie¬
gerwohnungen die Fenersgefahr vermehrt , gänzlich
verboten seyn , und die Herrschaft sowohl als der
Dienstbote , welche dagegen handeln , eine Geldstrafe
von 5 Reichsthalcrn oder eine verhqltnißwäßige jör -
perliche Strafe erdulden . Wo eS gebräuchlich ist,
daß dem Dienstboten statt des Lohns ein gewisses
Deputat gereicht wird , behalt es bei diesem Ge¬
brauch das Bewenden . Damit aber auch unbillige
Herrschaften durch Anbietung eines zu geringen
Lohns kränkliche und schwache Dienstboten nichc in
die Nothwendigkeit versetzen , den Dienst meiden zu
müssen , so ist bei darüber geführten Klagen die Po¬
lizeibehörde berechtigt , nach der individuellen Fä¬
higkeit des Dienstboten zum Dienst die Größe des
Lohns , ohne dgß von dem Ansspruch appellirt wer¬
den könnte , zu bestimmen .

§ y . So wie schon in dem Patent vom i7teu
Februar 1786 § . 7 . vorgeschrieben ist , daß , wenn
ein Dienstbote während der Dienstzeit Gelegenheit
findet sich zu verheirathen , er gleichwohl die ver¬
glichene Dienstzeit aushaltcn muß , so wird dies
auch auf die vormaligen Leibeigonen ohne allen Un¬
terschied ausgedehnt , und darf kein Prediger die
Trauung dieser Dienstboten vornehmen , bevor ihm
nicht der Entlassungsschein von der Herrschaft vor¬
gezeigt worden . Hiedurch soll jedoch eine beson¬
dere Vereinbarung der Herrschaft m >t ihren Dienst¬
boten nicht ausgeschlossen seyn , und hat auch die
Herrschaft die Einwilligung zur Heirath nicht zu
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versagen , wenn der Dienstbote einen andern , gegen

den nichts Gründliches einzuwendcn ist , in seine

Stelle verschafft . Sollte hierüber Streit zwischen

der Herrschaft und den Dienstboten entstehen , so hat

die kompetente Polizeibehörde , ohne daß der Rich¬

ter sich drein mischen barst denselben zu entscheiden .
§ . io . Wenn der Dienstbote im Dienst der

Herrschaft erkrankt , so ist die letztere schuldig , er -

sierem Lohn und Beköstigung ferner zu reichen .
Sollte die Krankheit aber über 6 Wochen dauern ,

und die Herrschaft müßte statt seiner einen andern
Dienstboten annehmcn , so verliert der Kranke so

viel von seinem Lohn , als dem inzwischen angenom¬

menen gegeben werden muß , es sey denn , daß jener

selbst einen andern Dienstboten , der den Dienst ge¬

hörig vorstehen kann — als worüber im Fall eines
entstehenden Widerspruchs die Entscheidung von der

Polizeibehörde , wie bei m vorigen § . bemerkt wor¬

den , einzuholen ist — in seine Stelle setzt , welchen

auf den Fall die Herrsckaft nur zu beköstigen hat .

Der Dienstbote , der sich nach gewissenhafter Aus¬

sage des curirenden Arztes durch ausschweifende

Lebensart die Krankheit zugezogen hat , kann von

der Herrschaft keine Unterstützung fordern .

§ . ii . Stirbt die Herrschaft , und die Erben

bedürfen des Dienstboten nicht mehr , oder gcrath

die Herrschaft dergestalt in Abnahme der Nahrung

und des Vermögens , daß sie Dienstboten nicht wei¬

ter halten kann , oder muß sie ihr Besitzthum den

Gläubigern oder andern Besitzern abtreten , und

diese wollen den Dienstboten nicht behalten , so ist

zwar derselbe berechtigt , Lohn und Kost bis zur En¬

digung des laufenden halben Jahrs zu fordern ,

kann dies aber nicht , wenn er sich Jahrweise vcr -

mierhet hat , auf das an seinem Dienstjahr etwa
noch fehlende halbe Jahr ausdehnen , sondern muß ,

mit einem Schein der Herrschaft , der Nachfolger
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oder Erben versehen , sieb zum nächsten halben

Jahre einen andern Dienst suchen , und kann auf an¬

derweitige Entschädigung keinen Anspruch machen .

§ . 12 . Gleichwie in dem 7ten § . der Königl .

Bekanntmachung , die Aufhebung derLeibeigenschaft

betreffend , dem Dienstherr » die Verbindlichkeit auf¬

erlegt worden , die zur Umzugszeit des laufenden

Jahrs zur Arbeit unfähig gewordenen vormaligen

Leibeigenen auf ihre übrige Lebenszeit mit Wohnung ,
Nahrung und was ihr Zustand erforderlich macht

zu versehen , falls sie sich nicht selbst versorgen kön¬

nen , so wird Letzteres doch auch noch naher dahin

bestimmt , daß , wenn in diesem Fall der Mann noch

arbeitsfähig , die Frau aber dazu unfähig ist -, die

Herrschaft einer solchen vermögenden Familie die

Wohnung nicht aufsagen , sondern nur eine billige

Miethc fordern dürfe , da die Erfahrung genugsam

lehret , wie schwer cs für einen solchen Mann halt ,

Wohnung auf dem Lande zu erhalten , wenn die

Frau keinen Hofdienst leisten kann . Nothleidende

ehemalige Unterthanen , die von dem vormaligen

Dienstherr » keinen Unterhalt zu fordern berechtigt ,

auch nicht vermögend genug sind sich selbst versorgen

zu können , dürfen nur daun , wenn sie keine Blutsver¬
wandte haben , die zu ihrem Unterhalt rechtlich ver¬

pflichtet sind , insofern diese dazu im Stande sind ,

ihre Ernährung von dem Kirchspiele verlangen ,
in welchem sie bis dahin gewohnt haben .

§ . iz . In allen Fallen , in welchen der Grund¬

herr zur Alimentation verpflichtet ist , haftet diese

Verbindlichkeit auf dem Grund und Boden , und

geht daher , was den künftigen und fällig werden¬

den Unterhalt anbelangt , auf den neuen Besitzer des

Grundstücks über . In Absicht rückständiger und

bereits fällig gewordener Alimente bleibt es bei der

Vorschrift gemeiner Rechte .

§ . 14 . Vormalige Leibeigene , welche Alimente
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sind , haben zwar auf timhdürftigen Unterhalt ge -

rechte 'Ansprüche , doch können sie nicht verlangen ,

alles dasjenige zu erlangen , was ihnen zur Zeit der

Dienstfahigkeik bestanden ward , und müssen sie da¬
her mich nur einer ihrem Zustande angemessenen

Wohnung zufrieden seyn , wenn auch dieselbe in

dem herrschaftlichen Hanfe ihnen angewiesen wer¬
den sollte .

§ . 15 . Wenn in früheren Zeiten ein Bauer

seines Hofes entsetzt ist - und die Herrschaft das

Bauerwesen mit der Bedingung zum Ackerwerk ge¬

nommen hat , baß der Frau desselben die freie Woh¬

nung auf Lebenszeit zugestandcn sehn sollte , so ist
diese Bedingung auch nach Aufhebung der Leibeigen¬

schaft mit . allen zugestandenen EmoluMettten voll¬

ständig und selbst dann zu erfüllen , wenn deren ar¬

beitsfähiger Ehemann den Dienst für seine Per¬

son aufgesagt oder die ihm widerfahtne Aussage

angenommen hak .

§ . r6 . Dü Falle sich ereignen können , daß die

eigenthämlichen Besitzer von Kathenwohnungen ihr

Eigenthum durch Grundbriefe oder andere schrift¬

liche Beweise gehörig darzüthun Nicht vermögend

sind , so soll der mehrjährige und bis dahin von dem

Herrn des Guts nicht in Anspruch genommene

Besitz für den Besitzer des Kathens so lange ent¬

scheiden , als der Herr des GutS sein besseres Recht

nicht nachgewiesen hat . Und da es bei den jetzigen
Verhältnissen keiner Gutsherrschaft zngeMuthet

werden kann , eigenthämliche Kathenleute Wider

Willen in ihren Gätern zu behälten , so müssen diese

die Aufsage zwar annehmen , jedoch ist der Grund¬

herr schuldig , dem Eigenthümer seinen Kathen ent¬

weder nach einer unpartheiischett Taxe oder für den

Preis abzunehmen , welcher bei einer Liritation ohne
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Simulation ( Verstellung ) geboten wird , wobei über¬

all auf diejenigen Emolumente Rücksicht zu Nehme »
ist , die mit dem Besitz des Kathens rechtlich ver¬

bunden waren . Will der Eigenthümer des Ka¬

thens sich diese Auswege , deren Wahl bei ihm steht ,

nickt gefallen lassen / so verbleibt ihm bloß bas

Recht , seinen Kathen abz 'nbrechen und ihn mit sich

zu nehmen . Ücbrigens ist der Herr des Guts be «

rechtigr , den Grundzins der eigenthümüchcn Ka¬

then jedoch nicht über die Hälfte zu erhöhen ^

§ . i / . So wie schon durch die landesherrliche

Bekanntmachung vom Heil Julü 1806 verordnet wor -

den , daß kein vormaliger Leibeigener ohne besondere

Erlaubnig Sr « Königl . Majestät HöchstderoTeUtsche

Staaten verlassen darf , so wird dies noch dahi »

Näher bestimmt , däß ein jeder zu dieser Klasse von
Einwohnern gehöriger , der sich heimlich aus de » ;

Lande entfernen würde , nicht nur zuruckgefordert

und mit körperlicher Strafe belegt , sonder » auch

aller Ansprüche auf sein zurückgelaffenes Eigenthum ,

so wie aller Erbrechte verlustig werde » soll . Ei »

Gleiches findet in Absicht derjenigen Statt , welche

sich auf fremde Schiffe vermierhen .

§ . i8 < Alle dieser Bekanntmachung gemäß

erkannten Geldstrafen sollen den städtischen oder

Kirchspielsarmenkassen znfallcn , und nur dann ,

wenn Privatdennncianten solches verlangen , ihnen

die Hälfte derselben zugetheilt werden .

Im klebrigen werden alle diejenigen Verord¬

nungen , welche wegen der Dienstboten im hiesige »
Lande emanirt und durch Vorstehendes nicht abge -

ändert oder näher bestimmt sind , auch auf die vor¬

maligen Leibeigenen ausgedehnt , und gebiete ich

allen Herrschaften , Obrigkeiten , Amtshauptleute »

und Polizeibehörden auf die Erfüllung dieser Vor¬

schriften ein genaues Augenmerk zu richten , so



Lc >

lieb es ihnen seyn kann , eigene Verantwortung zk
vermeiden .

Gegeben Stralsund im provisorischen Regie -
rungöconseil den i / ten Mai i8ro .

H . H . Graf von Essen .

c . Damit der Ungewißheit vorgcbeugt werde,
welche der 2te § . des Patents vom i2ten November
1804 wegen näherer Bestimmung der Bauerord¬
nung vom Jahr iüi6 entstehen lassen konnte , ob
nemlich die ehemaligen leibeigenen Bauern , wenn
sie einzeln oder mehrere Baucrhöfe oder ganze Gü¬
ter gepachtet haben , gleich den im erwähnten § . be¬
nannten freien Leuten von der Dauerordnung befreit
seyn sollen , so verordne ich hiemir , daß , da es nur
mit nachthciligen Folgen verknüpft seyn würde,
wenn in diesem Stück in der bisherigen Verfassung
der vormaligen leibeigenen Bauern eine Aendcrung
getroffen werden sollte , dieselben auch noch ferner¬
hin und bis weiter der Baucrordnung unterworfen
bleiben sollen . Es werden daher sammkliche Ge¬
richte dieses Landes hiedurch angewiesen , die Strei¬
tigkeiten der vormaligen leibeigenen Bauern in An¬
sehung der Erbfolge , der Gemeinschaft der Güter
und daraus entspringenden Folgen , so wie bei son¬
stigen Vorkommenheiten , lediglich nach der Bauer¬
ordnung von 1616 und den ergangenen näheren
Bestimmungen und Modificationen derselben jir
entscheiden .

Gegeben Stralsund im provisorischen Negie¬
rungsconseil den r / ten Mai 1810 .

H . H . Graf von Essen .

L .
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Don Sr . König ! . Majestät in Schweden rc . : c . re .
l verordncie General - Gouverneur , Kanzler und Regic -

rungsräthe
Thun kund hiemit : Wenn Sr . Königl . Majestät in

Gnaden zu verordnen geruhet haben , daß der dritte Ab¬
schnitt der a .ierhöchsten Verordnung vom glen Oktober
vorigen Jahrs wegen Einrichtung des Justizwesens in
Ihren Deutschen Staaten , welcher wörtlich so lauter :

III . Titel .

Besondere auf Rechtsangelegenheiten des Ge¬
sindes und der dienenden Kathenleute auf
dem Lande vorzüglich sich beziehende Vor¬
schriften .

§ . 24 . Um der Entstehung von Processen un¬

ter dem Gesinde und dienenden Kathenleuten auf

dem platten Lande nach Möglichkeit vorzubeugen ,

soll hiedurch ausdrücklich erklärt seyn : „ daß e§

jeder Herrschaft auf dem platten Lande oder deren
Stellvertretern durchaus unverwehrek fey , bei den

sich unter ihrem Gesinde oder unter den bei ihnen

dienenden Kathenleuten irgend aufgebenden Nechts -

streiügkeiten eine gütliche Beilegung derselben ,
allenfalls nach Befinden der Erheblichkeit des Ge¬

genstandes mit Zuziehung eines oder zweier Zeugen

zu vermitteln , das Gesinde und die dienenden Ka¬
thenleute aber schuldig seyn sollen , sich zum Zwecke

, des Versuchs dieser Vermittelung vor die Herrschaft

, oder deren Stellvertreter auf Erfordern zu stellen

und über die Umstande und die Beschaffenheit der

in Frage stehenden RechtSstreitigkeit auf Befragen

die erforderliche Auskunft zu geben . "

. § . 25 . Ereignen sich auf dem platten Lande

E unter dem Gesinde oder unter den zur Klasse der
r Diensileute gehörigen Personen Todesfälle , welche

die Bestellung einer Vormundschaft für hinterblie -^ F
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bene Kinder gesetzlich nöthig machen , so haben die

Herrschaften dieses Gesindes oder dieser Dicusileute ,

so wie die Stellvertreter der ersteren das Recht und
die Verbindlichkeit , dem kompetenten Kreisgericht

eine oder andere dazu geeignete Person zum Vor¬

munde , innerhalb acht Tagen von Zeit des Todes¬

falles an gerechnet , in Vorschlag zu bringen . Die

vorgeschlagene Person ist vom Gericht , falls keine

gegründete Bedenklichkeiten dagegen eintreten , zum
Vormund zu bestellen . Bei dem Vorschläge und

der Bestellung sind die sonstigen Vorschriften in Be¬

treff der Eigenschaften , welche Vormünder dieser

Art bedürfen oder nicht bedürfen , zu beobachten .

Die gerichtliche Urkunde über die geschehene Be¬

stellung des Vormundes wird der Herrschaft oder
deren Stellvertreter übergeben , welche sie dem Be¬

stellten einhändigt und ihn dabei zur Erfüllung sei¬
ner vormundschaftlichen Pflichten auffordert und

ermahnt . Unterbleibt der erwähnte Vorschlag bin¬

nen der bestimmten acht Tage , so geschieht die Be¬

stellung des Vormundes ohne weiteres unmittelbar
vom Kreisgericht ; unterbleibt aber die Bchandi -

gung der Urkunde über die geschehene Bestellung
durch Schuld der Herrschaft oder deren Stellver¬

treter , soi haften diese für allen daraus erwachsen¬

den Nachtheil « Die Rechnungsablegung bleibt —

unter Beziehung auf das § . 14 . wegen Revision der

Sporteltaxe Gesagte — lediglich bei dem Gerichte .
§ . 26 . Die Aufnahme eines Gätcrverzcich -

nisses über den Nachlaß des Gesindes oder der die¬

nenden Kathenleure geschieht , wenn unmündige oder

minderjährige Kinder vorhanden sind , durch den be¬
stellten Vormund unter Leitung der Herrschaft oder

deren Stellvertreter in Gegenwart zweier Zeugen .

Das so Unterzeichnete wird von dem Vormund und

den beiden Zeugen unterschrieben oder allenfalls

nur unterzeichnet und von der Herrschaft oder de -
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richt zugestellt . In solchen Fallen , wo die Erben

abwesend oder unbekannt sind , haben Herrschaften
oder deren Stellvertreter das Recht Und die Ver¬

pflichtung , den sich findenden Nachlaß in zweier

Zeugen Gegenwart zu verzeichnen und inzwischen

den Nachlaß selbst bis jur weiteren Meldung von

Seiten der Interessenten entweder aufzubcwahren ,

oder doch zur Erhaltung desselben so viel möglich

zweckmäßige Vorkehrungen zu treffen .
§ . 27 . Unter gleicher Leitung der Herrschaft

oder deren Stellvertreter geschehen auch die bei der

genannten Klasse von Personen , es sey des Gesin¬
des oder der dienenden Kathenleuke , nöthig werden¬

den Erbschichtungen und Auseinandersetzungen in¬

soweit diese nicht sonst nach den Gesetzen von den

dabei intekessirendcu Theilen ganz für sich ohne alle

öffentliche Dazwischenkunft vorgenommen werden

können . Da es denn auch jener Leitung der Herr¬

schaft oder deren Stellvertreter nicht bedarf . Tritt

erwähnte Leitung aber ein , so wird das unter Zu¬

ziehung zweier Zeugen dabei Ausgemittelte schrift¬
lich verzeichnet , von den Interessenten und den Zeu¬

gen unterschrieben oder mindestens Unter Beglau¬

bigung von Seiten der Herrschaft oder deren Stell¬

vertreter unterzeichnet und die Urkunde dem kom¬

petenten Gericht zur Kenntniß gebracht . Auf solche

Fälle , wo unter den Interessenten über die bei der
Erbschichtung oder Auseinandersetzung zu beobach¬

tenden Grundsätze irgend ein Streit ist , erstreckt

sich jedoch diese Verfügung nicht , wenn gleich das

§ . 24 . Gesagte auch hiebei den Herrschaften un¬
benommen ist .

§ . 28 . Außer den Mit den mehrerwahnten

Anzeigen bei dem kompetenten Gericht verknüpften
Kosten dürfen durch die von Seiten der Herrschaf¬

ten oder deren Stellvertreter in den angeführten

F 2



Fallen vsrzunehmenden oder zu leitenden Handlun¬

gen den Interessenten keine Ausgaben erwachsen -

Die schriftlichen Aufzeichnungen aber , welche in der

vorgeschriebenen Maaße unter der Leitung der Herr¬

schaft oder deren Srcllvertrctcr über diese Handlun¬

gen gemacht werden , haben , falls die Unterzeichnun¬

gen anerkannt werden , gleiche Beweiskraft mit Nota -
riatsdokumenten . Auch bleibt es den Vormündern

und sonstigen Interessenten unbenommen , sich bei

den zu errichtenden Güterverzeichniffen eines ima ->

trikulirten Notarii zu bedienen .

§ . 2g . Treten besondere Umstände ein , drrent -

hülbeu die Herrschaften oder deren Stellvertreter

sich mit Leitung der Inventuren , Erbschichtungen

ober Auseinandersetzungen in den obgcdachten Fal¬

len nicht befassen wollen , so Haben 'sie ohne Verzug

dem kompetenten Kreisgericht die Anzeige davon zu
machen , im widrigen Fall aber für den aus dem

Unterbleiben der Anzeige erwachsenden Nachtheil

zu hasten . Doch ist es jeder Herrschaft auch er¬

laubt , ein für allemal dem Gericht bekannt zu ma¬
chen , daß sie sich um diese hier § . 2Z — 27 erwähn¬

ten Verhältnisse ihres Gesindes und ihrer dienen¬

den Kathenlcute nicht bekümmern werde , sondern

es lediglich dem Gericht , soweit rechtlich darin zu
verfahren , überlasse .

H . zo . Den sammtlichen Pfarrern der Landge¬

meinden wird es hiedurch zurObliegcnheit gemacht ,

von allen den in ihrer Landgemeinde sich ereignen¬

den und zu ihrer Kenntnis kommenden Todesfällen ,

welche in Ansehung des Nachlasses oder der Nach -

geblicbenen eine öffentliche Vorkehrung , es sei ) zum
Zweck der Inventur oder der Bevormundung oder

Erbschichtung , erfordern , dem kompetenten Gericht

eine Anzeige ungesäumt zu machen ; und wird die

Landesregierung dahin sehen , daß dieser Punkt ge -
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dachten Pfarrern noch besonders zur Kenntniß ge¬
bracht werde .

§ . zi . Dem Gesinde und der zur Klasse der

dienenden Kathenleute und Dienstbauern , der Ein¬

lieger , Müller , Schäfer , Holländer , Krüger und

Handwerker gehörigen Personen auf dem platten
Lande soll es hicmit vergönnt seyn , ihren letzten

Willen vor dem Pfarrer ihrer Gemeinde und zweien

Zeugen männlichen Geschlechts mit Rechrsbestaud

zu erklären , so daß die von den beiden Zeugen be¬
stätigte Angabe des Pfarrers über die geschehene

Erklärung oder das von demselben darüber Ausge¬

zeichnete und von den beiden Zeugen Unterschrie¬
bene oder Anerkannte die völlige Kraft eines letzten

Willens haben soll .

noch besondere bekannt gemacht werden soll , damit
der Inhalt desselben desto mehr zur Kenntniß derer , die
cs vorzüglich angehet gelangen möge ; so werden zur
unterlhanigsten Befolgung des allerhöchsten Königlichen
Befehls die vorstehende » auf die Rechtsangslegeiiheiten
des Gesinde « und der dienende » Kakhenleutd auf dem
Lande vorzüglich sich beziehenden Vorschriften mittelst
dieses Patents noch besonders zur Kenntniß der Landes¬
einwohner gebracht , und soll dasselbe zu dem Ende von
allen Kanzem verlesen und an den öffentlichen Orten an -

geheftct werden .

Stralsund , den 8ten April . isri .

H . H . Graf von Essen .

H . S F ' von Pachelbel .
W . I . L . Schubert .

G . voy Tetzloff .

r .
Von Sr . Königl . Majestät in Schweden rc . «c . rc .

verordnete General - Gouverneur , Kanzler und Regie -
rungsrathe .

So sehr S . Exzellenz und die Königliche Re¬
gierung auch . gewünscht haben durch eine allge -
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meine , die Städte und das platte Land verpflich¬

tende Dienstordnung den Klagen , welche über den

Mangel an Dienstboten und deren Anmaßungen

nicht ohne Grund geführt worden , abzuhelfen , so

haben doch die sich hervorgegebenen Schwierigkei¬

ten und der Wunsch der Königlichen Regierung ,

sämmtlrche Landeseingeftssene darüber zu hören ,

dieselben bestimmt , bis zur Zusammenbcrufung ei¬

nes allgemeinen Landtages damit Anstand zu neh¬

men , Weil jedoch die gegenwärtige Lage des plat¬
ten Landes schleunige Hülfe erforderlich macht , so

sind in den vier Kreisen Pommerns und Rügens be¬
sondere Kommissaxien ungeordnet worden , um ihr

Gutachten besonders darüber abzugeben , wie dem
Mangel an Dienstboten und Arbeitern am leichte¬

sten abgeholfen werden könne . Nachdem diesen

Aufgaben Genüge geleistet worden , haben sich zwar
in Absicht der Bestimmung des Dienstlohns bei den

so sehr verschiedenen Observanzen , die selbst in ein¬

zelnen Kreisen von einander abweichen , zur Zeit

nicht zu beseitigende Hindernisse veroffeubarct , cs

sind aber Maaßregeln empfohlen , die zum Theil für

das Ganze von wohlthatigem Einfluß sey » werden ;

und haben daher S . Excellenz und die König ! . Re¬

gierung nach Erwägung derselben und Berücksich¬

tigung aller außerdem darauf Beziehung habenden

Gegenstände nachstehende Verordnung zu jeder¬
manns Nachlebung bekannt machen wollen .

§ . i . Es wird zuvörderst demjenigen Regle¬

ment , welches über die Lage und das Verhaltniß

der ehemaligen Leibeigenen nach erlangter völliger

Freiheit am r / ten Mai vorigen Jahrs erlassen wor¬

ben , insofern es nicht bloß Verhältnisse angeht , die

lediglich auf die ehemaligen Leibeigenen Bezug ha¬

ben können , und im nachfolgenden nicht abgeändert

ist , auch für ursprünglich freie Leute gesetzliche

Kraft beigelegt , und bleiben dem gemäß die Be -
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stimmungen des 5 , 12 , iz , 14 , 15 und 17 § . nur

davon ausgeschlossen .

K. 2 . Wenn ebengedachtes Reglement § . i .

die Bedingungen fcstsctzt , unter welchen Arbeiter

vom platten Lande in die Städte und Flecken ziehen

dürfen , die Erfahrung aber dennoch lehret , daß das

Einziehen in Städte und Flecken dadurch nicht ver¬
mindert worden , sondern wohl gar zugknommcn

hat , welches der Fall nicht hatte werden können ,

wenn jegliche Stadrobrigkeit und Polizeibehörde die
erforderliche Aufmerksamkeit auf die Anwendung

jener Vorschriften verwandt hatte , so wird ander¬

weitig hiemit verordnet , daß die genannten Behör¬

den in allen Städten und Flecken sofort eine genaue

Untersuchung anstellen und alle diejenigen , die seit

Emanirung jenes Reglements vom Lande in diesel¬
ben gezogen sind , ohne die solches rechtfertigenden

Vorschriften befolgt oder das Bürgerrecht erlangt

zu haben , aus derselben auf das Hand verweisen
und ihnen keinen längeren Aufenthalt daselbst ge¬

statten , in welcher Maaße solches aber geschehen ,

binnen 4 Wochen der Königs Regierung Bericht

erstatten sollen . Im klebrigen haben sie mit der

äußersten Strenge darüber zu wachen , daß dem

Gesetze Folge geleistet werde , wie den auch S . Ex «

ccllenz und die König ! . Regierung nach Befinden
Revisionskommissionen ansrdnen werden , wo dann

diejenigen Behörden , welche in diesem Stücke nach¬
lässig befunden werden sollten , nicht nur die Kosten

solcher Revisionen aus eignen Mitteln bezahlen , son¬

dern auch außerdem fiskalische Beahndung zu ge¬

wärtigen haben werden . ? ur Erleichterung dieser

so nothwendigcn Aufsicht ist jeder Hausbesitzer , dev
vom platten Laude Miethslcute bei sich einnimmt ,

bei Vermeidung einer Geldstrafe von 10 Reichs -

thalern schuldig , der Ortsobrigkcit davon sofort

nach dem Einzuge die Anzeige zu machen .



§ . z . Kein Bauer , der nur eine volle Land¬

hufe kultivieren Ackers besitzt — und diesen sollen

Pachter , deren Pachtung keinen größeren Umfang

hat , gleich gesetzt seyn — darf an Gesinde mehr als
einen Knecht , einen Jungen und eine Dirne hal¬

ten , es sey denn , daß Kränklichkeit oder sonstige

Körperschwache des Bauers oder seiner Ehefrau

eine Ausnahme rechtfertigten . Hat er mehr kulti -

virten Acker in Besitz , so soll die Polizeibehörde be¬

stimmen , um wie viel die Zahl seines Gesindes zu

vermehren sey . Der Bauer , der zu Hofe dient ,

ist dagegen berechtigt , 2 Knechte , 2 Jungen und

2 Dirnen zu halten . In dieser erlaubten Anzahl

von Dienstboten sind die Kinder , welche das fünf¬

zehnte Jahr zurückgelegt haben , mitbegriffen , der¬

gestalt daß , wenn sie die ihnen zugestandene Zahl

mit ihren Kindern besetzt haben , sie keine fremde
Dienstboten weiter halten dürfen . Wollen sie aber

ihre Kinder nicht in eignen Dienst nehmen , oder

haben sie mehrere über i ; Jahr , als ihnen Dienst¬

boten zu halten erlaubt ist , so müssen sie sie aus¬
wärts dienen lassen , falls sie nicht ein anderes Ge -

werb erlernen , und haben sie , im Fall sie dagegen

handeln , für jedes auf solche Weise zurückbehaltene

Kind 20 Reichsthaler Strafe zu erlegen , das Kind
aber soll demungeachtet ihnen entnommen und an

einen andern Ort , wo Mangel ist , zum Dienen hin¬
gewiesen werden .

§ . 4 . Ebenfalls haben dieselben nicht mehr

als zwei Einliegerfamilien in ihren Kathenwohnun -

gen aufzunehmen , wovon sie den einen zu jeder Zeit ,
in der Aerndte aber beide in Arbeit nehmen dürfen .

Der Kathenmann , der außer der Aerndte von ihnen

nicht gebraucht werden darf , muß außerhalb des

Dorfes oder Gutes sich Arbeit zu verschaffen su¬

chen . Unterlaßt er dies , so steht es jedem , der um
Arbeit verlegen ist , frei , bei dem kompetenten Kreis -



Hauptmann davon die Anzeige zu machen , der dann

den Arbeitlosen zu müssigen hat , sich an den Ort in

Arbeit zu begeben , wo man seiner bedürftig ist »

Sollte die besondere Lage eines solchen Pachters

oder Bauren mehrere Hälfe erfordern , so hat der

Kreishauptmann die Umstande zu erwägen und zu

bestimmen , ob der Suchende auch außer der Aerndte

des Dienstes zweier Kathenleute sich bedienen dürfe .

§ . 5 . Allen und jeden Kathenleuten , sie mö¬

gen eigenthämliche oder Miethkathen bewohnen ,
wird es ausdrücklich untersagt , ohne besondere Er -

laubniß des Kreishauptmanns , Leute , die zur die¬

nenden Klasse gehören , bei sich wohnen zu lassen ,

und sind auch ihre Verwandte davon nicht ausge¬
nommen . Wer diese Vorschrift überschreitet , hat

eine Geldstrafe von io Reichsrhalern ft » erlegen .
§ . 6 . In der Regel steht es keinem Kathen¬

mann frei , sich Dienstboten über Jahr alt zu hal¬

ten oder kontraktsmäßig von ihm und seiner Frau

zu leistenden Hofdienste durch andere bestellen zu

lassen : wobei es sich jedoch von selbst versteht , daß

Krankheiten oder Schwangerschaften der Frau eine

Ausnahme zulassen , wie denn überhaupt die Ka¬

thenleute verpflichtet sind , ihre Herrschaften für

das übliche Tagelohn auch außer den Diensttageu

alle ihren Kräften angemessene Arbeiten zn leisten ,

wenn jene solches verlangen . Dis zum zurückge¬
legten izten Jahr dürfen sie ihre Kinder nur bei

sich behalten , nach dieser Zeit sie aber außerhalb

des väterlichen Hauses dienen oder einen andern

Nahrungszweig ergreifen lassen . Handwerker hin¬

gegen dürfen diejenigen Arbeiter halten , die sie zur

Betreibung ihrer Gewerbe nothwcndig haben , wel¬

ches aber keinesweges auf bloße Dienstboten erwei¬

tert werden darf . Die im vorigen § . bestimmte

Geldstrafe findet auch hier im Kvntraventionsfall

die Anwendung »



§ . 7 » Wenn auch in einigen Gegenden die üble
Gewohnheit eiligen ,sen ist , daß Kathenlcute zum

Theil für Methgeld in die Kathen ziehen und der
Herrschaft des Kathens keine Dienste leisten wollen ,

sondern außerhalb des Guts oder Dorfes , wo sie

wohnen , für Tagelohn dienen , welches sie dann
nach Gefallen und Gelegenheit steigern , ein solcher

Gebrauch aber nur nachteilige Folgen hat , und

Herrschaften , die sich dies nicht gefallen lassen wol¬
len , um Arbeiter verlegen macht , so wird diese ein¬

gerissene Unordnung hiemi -t völlig abgeschafft , und

haben der - oder diejenigen , welche künftig derglei¬
chen Kontrakte abschließen — besondere Falle , die

der Kreishauprmann zu beurtheilcn hat , ausgenom¬
men — eine Strafe , von io Reichsthalern zu er¬
legen .

§ . 8 . Damit aber auch ledige zur dienenden

Klasse gehörige Personen beiderlei Geschlechts sich

dem Dienst bei andern heuten nicht entziehen mögen ,

so hat jede Herrschaft und jeder Dorfschulze bei

ry Reichsthaler Strafe 8 Tage nach der jedesma¬

ligen Umzugszeit ein Verzeichnis ; der sich im Gute

oder Dorfe aufhalteuden Knechte und Mägde , die

sich noch nicht vermiethet haben , bei m Kreishaupt »

mann einzureichen , auch daraufzu merken , wenn

dergleichen Personen im Laufe des Jahrs bei ihren

Aeltern , Verwandten oder andern sich aufhaltcn , ohne

triftige Ursachen dafür anführen zu können , und

davon ebenfalls bei gleicher Strafe binnen 14 Ta¬

gen , nachdem dieselben sich cingefunden haben , dem
Kreishauptmann die Anzeige zu machen .

§ . 9 . Um den im vorigen § . erwähnten Zwech

mit mehrerer Zuverlässigkeit zu erreichen , werden

alle Dienstboten und Einlieger hierdurch bei 5 Reichs¬

thaler Strafe angewiesen , drei Wochen , nachdenk

sie in den gewöhnlichen Terminen den Dienst oder

die Wohnung aufgesagt haben , sich anderweitig zu



vermiethen oder eine andere Wohnung anzunehmen

und darüber einen Schein , bei ihrer vorigen Herr¬

schaft einzuliefern . Diese hat sodann 4 Wochen

nach dem Aufsagetermin bei ' m Kreishauptmann ein

Verzeichniß der unter ihr wohnenden Dienstboten
und Kathenleute , mit der Bemerkung der Ab - und

Zuziehenden , und wer ohne Dienst und Wohnung

geblieben , einzureichen . In den Bauerdörfern
nimmt der Schulz solche Angaben entgegen und lie¬

fert sie bei ' m Kreishauptmann ein . IedeHerrschaft
die solches unterlaßt , hat eine Strafe von loReichs -

thalern zu erlegen . Binnen gleicher Frist müssen
auch Herrschaften , die Dienst - oder Kakheulrute su¬
chen , sich bei ' m Ktkishauptmann melden , welcher

dann bestimmt , wohin die ohne Dienst oder Woh¬

nung gebliebenen Leute ziehen sollen . Der Kreis -
hauptmann hat dieselben mit aller Strenge zur Er¬

füllung dieser Anweisungen anzuhalten . Wer in

Ansehung des abzuliefernden Scheins sich irgend

eine Verfälschung zu Schulden kommen laßt , hat

nicht nur allen dadurch verursachten Schaden zu

ersetzen , sondern soll auch mit einer Geld - oder Ge -

fangnißstrafe bei Wasser und Brod und bei sich er¬

gebender Wiederholung mit erhöhter Geld - oder

Ruthenstrafe belegt werden . Die angemessen be¬
fundene Geldstrafe darf im ersten Grade nicht unter

52 Reichsthalern betragen .
§ . io . Wer einmal Methgcld genommen hat ,

darf solches unter keinerlei Vorwand zurückgcben .

Lhut er es , so wird er nicht nur angehalten zuzu -

ziehen , sondern verliert auch zur Strafe eines Vier¬

teljahrs Lohn . Dagegen darf aber auch keine Herr¬

schaft dem Dienstboten , den sie einmal gemirthet ,

bei io Reichsthaler Strafe den Dienst wieder ab -

sagen . Sie ist stets gehalten , den Dienstboten an¬

zunehmen , es sey denn , daß erhebliche von der Po¬

lizeibehörde zu prüfende Gründe die Weigerung ,
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von welcher sofort dem Kreishauptmann Nachricht
zu geben ist , rechtfertigten .

§ . ii . Da auch in gegenwärtigen Zeiten die

Schiffahrt nicht so viele Seeleute erfordert , als
dem Seedienst sich gewidmet haben , und daher ein

großer Theil dieser Menschenklasse müßig auf dem

Lande lebt , so sollen auch diese , insofern sie unver -

heirathet und nicht in der Fahrt oder zum Dienst

des Schiffes unentbehrlich sind , verbunden seyn , in

Iahreslohn zu dienen , und sind in allen Stücken
den obigen Vorschriften unterworfen .

Damit jedoch durch diese Verfügung die Schif¬
fahrt nicht leide , so ist die Herrschaft , welche solche

Personen in Dienst genommen hat , schuldig , diesel¬

ben , wenn sie gehörig Nachweisen , auf einem Schiffe ,

das ausgchen soll , sich vermicthet zu haben , auch

außer der gewöhnlichen Umzugszeit fahren zu las¬
sen , und hat sodann nur für die Zeit , daß der

Dienst geleistet worden , den verabredeten Lohn zu
bezahlen .

§ . 12 .' Jeder Dienstbote ist schuldig , ohne Wi¬

derrede diejenigen Arbeiten zu verrichten , die seinen

Kräften angemessen sind , wenn er auch namentlich

dazu nicht gedungen seyn sollte . Ebenfalls müssen

die Aerndtearbeiter , wenn die Witterung ungün¬

stig ist , jede andere Art ländlicher Arbeiten , die ih¬
ren Kräften angemessen sind , verrichten , wie denn

niemand , der sich zu Feldarbeiten verdungen hat ,
frei steht , die Art der Arbeit , welche er übernehmen

will , auszuwahlen , da die ländlichen Arbeiten zu

vielfältig sind , als daß eine besondere Verabredung
im Einzelnen darüber getroffen werden könnte .

§ . iz . Wenn durch Tausch , Kauf , Verpfän¬

dung , Verpachtung oder auf andere Weise die Per¬

son des Besitzers eines Grundstücks verändert wird ,
so müssen die zur Ackerwirthschaft auf demselben

angenommenen Dienst - und Kathenleute bis zur



Umzugszeit , da ihre Dienstzeit zu Ende geht , für

Len mit dem vorigen Besitzer verabredeten Lohn , im
Dienst verbleiben . Dagegen sind aber auch die

neuen Herrschaften verpflichtet , diese Leute zu be¬

halten , und gilt dasjenige , was im § . n . der Bc -

kenntmachung vom i7ten Mai vor . I . ungeordnet

worden , nur von solchen Fallen , da die Erben des

Dienstboten nicht weiter bedürfen oder die Herrschaf¬

ten dergestalt in Abnahme der Nahrung und des

Vermögens gerathen , daß sie nicht weiter Dienst¬
boten halten können .

§ . 14 . Alle über vorstehende Anordnungen

erwachsende Streitigkeiten oder ero ollicic , anzusiel -

lende Untersuchungen gehören einzig und allein für

den die Polizeibehörde verwaltenden Kreishanpt -
wann , und können Beschwerden über dessen Ent¬

scheidungen nnr bei der König ! . Regierung ange¬
bracht werden .

Wer die verwirkten Geldstrafen nicht bezahlen

kann , soll verhaltnißmaßig am Körper bestraft
werden .

Von den eingehenden Geldstrafen bekömmt der

Dennnciant ein Drittel , das zweite Drittel gehört

der Polizeibehörde , und das dritte fallt in die Ar¬

menkasse des Kirchspiels . Ist kein Dcnunciank vor¬

handen , so wird bas für ihn bestimmte Drittel un¬

ter der Polizeibehörde und der Armenkasse getheilt .
Dem Dienstboten oder Tagelöhner , welcher

sich über seine Herrschaft bei dem Kreishanptmmm

glaubt beschweren zu müssen , muß zwar die nöthige

Zeit , um seine Klage anbringen zu können , von der

Herrschaft vergönnt werden ; wer aber der vorge --

fallenen Streitigkeiten halber die Arbeit niederlegt

und sie nicht eher ftrtfttzen will , als bis die Sache

abgemacht ist , wird bloß dieses Vergehens halber

mit acht Tagen GefangnWrafe bei Wasser uns

Vrod belegt .



ü4

Alle diejenigen , welche ohne hinreichenden

Grund sich über die Beschlüsse der Kreishauptmän -

Ner bei der König ! . Regierung beschweren , haben

unfehlbar eine ernstliche Bestrafung zu gewärtigen .
Stralsund , den iyten Sept . i8n .

H . H . Graf von Essen .

H . C . F . von Pachelbel -

-W . I . L . Schubert . I . A . I . Pommer Esche .

6 .

Bruchstück aus der Abhandlung über die

Pflegung und Erhaltung der Forsten und

Bauern im Sinne einer höheren , d . h >

menschlichen , Gesetzgebung .

( Siehe die Zeitschrift : Der Wächter , zweiter und
dritter Band . )

Wir haben das hohe und heilige Bild einer eu¬
ropäischen Ritterschaft , von welcher uns das Mit¬

telalter so schöne Muster zeigt . Die Dichter , deren

Leben in der Vergangenheit und in der Zukunft ist

und die sich die Gegenwart , selbst wenn sie schlecht

und armselig ist , gern mit einem verhüllenden ja
mit einem verschönenden Schleier bedecken , haben

Recht , wenn sie die edelsten und Hehresten Gestalten

der Vorzeit vor die Augen der Mitwelt und Nach¬

welt stellen , ja sie wurden eine Sünde begehen , wenn

sie anders thäten . Des Erbärmlichen , Schlechten

und Gemeinen ist schon zu viel , und dabei soll der

Sänger und Geschichtschreiber nur Mit kurzer Er¬

wähnung und kürzerem Tadel verweilen ; die unge¬

wöhnlichen Thaten , die seltenen Tugenden , die gro¬

ßen und gottahnlichen Seelen — die gehören ihnen

an , und von diesen nur sollen ihre Stimmen und

Saiten klingen für die künftigen Zeiten . Was

Wunder nun , wenn die Dichter uns einen rechten
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frommen , tapfer » , milden und christlichen Ritte 'b

mahlen , wenn sie ihn uns auch in seinem Verhält¬

nisse mit semen Leuten und Hörigen als einen über
das Gewöhnliche und Gemeine weit hinausschrci -

tendcn mit christlichem Ernst » nd christlicher Liebe

alles umfassenden und haltenden Mann zeigen —

was Wunder , wenn wir uns daraus ein noch reizen¬

deres Ideal im Hintergründe unsers Herzens bil¬

den und meinen , es könne für das Glück und den

Frieden der Gesellschaft und für die Sittlichkeit und
das Glück des kleinen Volkes unmöglich eine treff¬

lichere Einrichtung geben , als diejenige , welche die
Bauern und die kleineren ans dem Lande wohnen¬

den und gewerbcnden Menschen unter eine solche

beschützende und bewahrende Schirmherrschaft und
Obhut stellte ? Daß wir uns ein so herrliches und

reines Bild jener Vergangenheit , wo die Ritter

ohne Furcht und Tadel lebten , entwerfen können ,

ist schön ; auch das ist verzeihlich , daß viele die ge¬

dichtete Herrlichkeit in allen ihren Theilen sich zu

einer geschichtlichen Herrlichkeit Machen und fest

überzeugt sind , es scy dasLehnverhältniß im Mittel¬
alter wirklich ein so hoch menschliches und ritterliches

Verhaltniß gewesen : aber die Dritten , welche trocken
den Beweis fuhren wollen , es sei ) wenigstens die¬

sem Bilde ein ähnliches , es sey beinah ein solches

Verhaltniß gewesen , müssen wir , weil sie sich den

Schein geben aus der Geschichte zu sprechen , mit

der Geschichte selbst widerlegen . Es hat solche Ritter

gegeben wie die hohen Bilder , welche die Dichter
uns aufstellen , und ich bekenne , es gicbt noch solche ,

aber sie sind immer selten gewesen und sie sind auch

beute noch sehr ungewöhnliche Vögel . Ich habe den

Menschen in den verschiedenen Landern und in den

verschiedenen Ordnungen und Klassen der Gesell¬

schaft genug gesehen , ich habe nirgends Vollkomme¬

nes gesehen ; aber immer waren sie glücklicher , wo



öd

sie von einem auch strengen Gesetze , als wo sie von >

auch weicher Willkühr abhingen . Frevel der Ab - !

hangigkeit und Dienstbarkeit habe ich inehr gesehen >
als Wohlthaten derselben , obgleich mir auch ein¬

zelne solche Schirmherren unb Lehnhcrren begegnet ,
sind , welchen ich ohne alles Gesetz die Leiber und ^

Seelen von Hunderttausend «:» ganz hörig überge ,
den würde , mit der festen Zuversicht , sie würden

unter solcher Pstegt und Hut nur glücklicher und

besser werden . Ich nenne dich hier , ehrwürdiger

Greis , General von Dyke auf Rügen , Priester ,
Vater , Patriarch der Deinigen , ohne daß ich weiß ,

ob diese Worte je zu dir kommen werden ; ich nenne

dich ( trefflichsten aller schwedischen Bürger ) Freiherr

Friedrich Maclean , Vater und Schöpfer von 220
Bauerhöfen und von 2000 glücklichen Menschen .

-Aber weil die hohen , weisen , frommen und christli¬

chen Ritter nie die Menge der Herren ausgemacht

haben , so wollen wir lieber das allgemeine Gesetz

haben , als den einzelnen Willen .
Die Art , wie die neue oder die französische Bauer -

freihcit sich in vielen Gegenden , wo man Frank¬

reichs Beispiele vielleicht zu nah folgte , gemacht

hat , kann demjenigen unmöglich gefallen , der einen ^
Begrissvon Recht hat und der dengeschichtlichen Weg
kennt , auf welchem die meisten Rechte , Dienstleistun¬

gen und Verbindlichkeiten entstanden sind . Mogtcn
immerhin manche Verhältnisse der Herrschaft und des

Dienstes entweder der Idee des Staates überhaupt
oder der Entwickelung der Etaatsgcscllschaft , wie

sie nun ist , entgegen oder nicht mehr angemessen

seyn , immer mußte eine Ausgleichung der Rechte ,
eine billige Abfindung und Ablösung Statt finden ;

man durfte den Knoten nicht so zerhauen , der doch

nicht allenthalben ein gordischer Knoten war und der

sich Meistens sanfter hatte lösen lassen . Man hat bei

der Heftigkeit und Jäheit , womit man zugcgriffen



! hat , dem einen Theile wahrlich nicht immer gcgr .-
j den , was man dem andern genommen hat ; oft ha »

! ben beide Theile dabei verloren . Und das ist der

I größte und schlimmste Verlust , wenn man das Volk

! gewöhnt , das ohne Form Rechtens Recht gestifttt
^ werden kann . Welche Folgen für Sittlichkeit und

^ Glück der kleinen Landbesitzers und des Staates über -

hanvt die Leichtigkeit des Wechsels , des Besitzes , dir
Deraußerlichkeit und Wandelbarkeit aller Erund -

stürie , und die Erlaubniß mit ihnen zu schalten und

zu walten , wie jedem gefallt , haben müssen , ist oben

angebciltet , und wahrlich nicht mit Uebertreibnngä
so daß wir darin ganz der Meinung der Vertheidi -

gcr des alten Lehnlystems , ja selbst einer drückenden

Hörigkeit ftyn muffen , und mit ihnen bekennen ,

daß es das Gefährlichste . ist , wenn dey . Staat den
Landbesitz und seinen Wechsel so ganz dem Zufall

> und der Wiükühr überlaßt . Die Personen müsseil
frei scyn , aber w nm Stöcke und Steine und Wäl¬

der und Berge aus einer Hand in die andere hin

und her gehen wie Federn im Winde , wann selbst

das Festeste beweglich und flüchtig wird , dann bleibt

bei den Menschen auch iu dem nichts mehr fest , was

die Gesetze unerschütterlich machen sollten wie di «

ewigen alten Berge Gottes : in der Gesinnung und
in der Liebe . Die beiden Stande aber , die diese

Kernkraft eines Volkes am einfältigsten und innig¬
sten bewahren , sind auf dem Lande die Bauern und

in den Städten die Handwerker . Diese aber verlie¬

ren alle fesihaltende Gediegenheit und alle sittliche
Haltung , wenn man auf dem Lande die Hufen und

Höfe des Bauers leicht veräußerlich und wechslich

macht , und wenn man durch die Auflösung der Zünfte
und die Einführung der belobten allgemeinen Ge -

werbfreiheit die letzte alte Strenge und Zucht der
Handwerke durchbricht . Man kann einem im ver¬

blendeten Freiheirschwindel hintaumelnden Zeitalter
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nicht genug sagen , daß nicht alles Freiheit ist , was
den Schein und den Namen davon hak .

Aber um das Rechte einzurickten und zu er¬

schaffen , dazu bedarf cs weder Hörigkeit noch Leibei¬

genschaft , welche der Willkühr und Ungerechtigkeit

häufig Thür und Thor geöffnet und einen Theil der

Landbewohner in Sparter , den andern in Heloten
verwandelt haben , sondern der Staat kann unge¬

fähr den Weg gehen , der in den oben angeführten

Kapiteln nicht klar genug gezeichnet war , er kann

auf die Weife den Zufall und die Willkühr einschrän -

ken , welche zuletzt Land und Natur und Menschen

verderben , wenn man sie frei schalten laßt , er kann

sich zum Oberlehnherrn und ein festes Gesetz zum

Lehnrichter machen ; denn dem Gesetze sollen , alle

hörig und leibeigen seyn . Ich sage mit vielen An¬
dern , die es redlich mit dem Daterlande meinen :

Gott gebe uns bald die Männer , welche diesen

höchsiwichtigcn Gegenstand einmal mosifch und ly -
kurgisch ins Aug fassen und dann fest halten !

Wir haben oben ungefähr gesehen - was die Ge¬

setzgeber des Altrrthums wollten mit ihren Ackerge¬

setzen , sic wollten die zu große Wandelbarkeit des

Landbesitzes hemmen , sie wollten auch hindern , daß

nicht zu große und nicht zu kleine Höfe und Güter

entstünden : sie wollten die zu große Zerstückelung

oder Zusammenfchlagung der Grundstücke hindern ,

weil in beiden für die unteren Volksklassen das Ver¬

derben der Armuth und Sittenlosigkeit ist , welche

der besttzlvsen und heimathiosen Armuth immer auf

dem Füße felgt . Düs bezweckten sie damit , daß sie

durch ihre Gesetzgebung viele Landbewohner mit mit¬

telmäßigem Vermögen schufen , daß Tugend und
Wehrhaftigkeit bei dem Volke nicht auostürbcn .

Solche Einrichtungen , als diese durch Gesetze be¬

festigten , machen sich in den Anfängen der Gesell¬

schaft bei freien Völkern von selbst gleichsam durch
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einen Instinkt der Vernunft und Tugend , der ein

Instinkt angeborner Billigkeit und Gerechtigkeit ist .

Aucb unsere Altvordern * hatten das Land ft unter

sich getheilt , wie oben erwähnt ist , und hatten da¬

bei sehr gedarbt an die Wehrlichkeit der Menschen

und an die Vertheidigung des Vaterlandes . Denn

die Menschen denken oft mehr und tiefer in den

Zeiten , wo noch keine Bücher geschrieben werden

und keine Schristgelehrte von Kanzeln und Kathe¬

dern predigen . Die Hufe oder das Gütchen eines

freien Mannes halte deswegen Eine Benennung mit
der Waffe : sie hieß die Wehr , weil ein bewehr¬

ter Mann von ihr ausziehen ftllte . Dieses Wort
ist in den nördlichen und nordwestlichen Landschaf¬

ten Teutschlands bis auf den heutigen Tag geblie¬

ben . Man fragt nach dem Tode eines Bauers :
Wer von den Kindern hat die Wehr ( die

Hufe ) bekommen ? man fragt : Ist das Gut
wohl in der W ech r ? d . h . ist Vieh , Saat , Feid -

gerath , Feldbestellung , wie sie fcyn sollen ? Und

wer weiß nicht aus Erfahrung , ja wer fühlt nicht ,

wenn er an seine eigne Brust klopft , daß in Nöthen

und Gefahren das Vaterland am sichersten auf die¬

jenigen rechnet , welche Besitz haben , ftyen sie Edel¬
leute oder Bürger Lind Bauern ? Wen aber Hauser

und Aecker nicht fesihalten , der mag seine leichte

Habe und sein leichtes Herz wohl anderswohin tra¬

gen und sich bald einbilden , es scy auch dq ein Va¬
terland . Vor allen aber sind viele freie Bauern dje

rechte Stütze , ja der rechte Eckpfeiler eines Staa¬
tes , nicht nur weil sie auf das innigste an die Er¬

haltung des Vaterlandes geknüpft sind , sondern

weil ihre Arbeiten und Geschäfte Leibesstarke un .d

frischen Naturmuth nqhrcn , wodurch mag der rechte

tüchtige Kriegsmanu wird ,

. Ich Habe -Lander geloht und werde sie je und je

lohen , wo ' über die Hälfte , ja wo - oft ZweidritteiG -»
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^ ller Grundstücke unter mittelmäßige Besitzer ver ,
theilt sind , wo viele freie Bauern wohnen . Wer

Schweden , Norwegen , Dinnarsen , Osifrießland ,

die Grafschaft Mark , das Havelland und das Her¬

zogthum Magdeburg gesehen hat , weiß und fühlt ,
warum ich sie lobe . Der Mensch , welcher weiß ,

was die Herrlichkeit eines Staates ist , fahrt mit

einem unbehaglichen Gefühle durch die schimmern¬

den adlichcn Herrensitze hin , wo die Bauerdörfer

zerstört * ) und wo Haufen von Tagelöhnern und
Lohnknechten die einzigen Besteller der Felder sind ;

auch wird er nicht geblendet durch den vergängli¬

chen und flüchtigen Glanz und Rcichthum , den Fa¬

briken geben , welche auf gewisse Weise immer einen

Theil des Menschengeschlechts leiblich und geistig
verderben — ihn kann allein das Bleibende freuen ,

das durch die Zeilen dauert : die bleibende Tugend

und das bleibende Glück . Diese sieht er nirgend so

befestigt als hei dem freien Bauer , der mit mittel¬

mäßigem Vermögen seinen eignen Acker pflügt . Die

Länder , wo wenige Menschen im Besitz ungeheurer

Reichthümer endlich fast alle Grundstücke ihr Eigen¬

thum und alle Landbewohner ihre Tagelöhner und

Knechte nennen , und auch die , wo eine übertrie¬

bene Vcrtheilung und Zerstückelung der Hufen

herrscht , zerstören den gediegenen Kern eines Volkes

« nd werden auf die Länge nicht bestehen können .

Wir wollen einmal England betrachten . Dieses

große Land schimmert durch seine Macht seine Frei¬

heit und seine Reichthümer über ganz Europa ja

über die ganze Erde hin als eine bewunderte Er¬
scheinung : aber wahrlich es steht drinnen nicht so

glücklich , als sein Glanz nach außen fallt . Fast alle

') Ich kann aue diesem Gefühle sprechen . O Land
meiner Heimath , wer wird die »erstörten Bqnern in
di » wieder erschaffen ff



kleine uyd mittelmäßige Landbesitzer ( die ^ > e>mgyr )?)
sind verschwunden , und die Großen und Reichen
besitzen das Land und ihre Pachter bebauen es .
Auch offenbart sich hier , welche Folge die zu große
Ungleichheit des Vermögens , besonders in so fern sie
die kleinen Beicher verschlingt , und ein die Welk
umfassendes Fabrikwesen hat . Wie viele Strecken
Land in England worauf glückliche Bauern wohnen
und wovon Weizcnarndken in die Scheunen gebracht
werden könnten , hat die durch kein Gesetz einge¬
schränkte Laune der Reichen in Wildbahnen und
Parks verwandele ! welch eine Ucberschwemmung
von Bettlern aus dieser Verdrängung der geringen
Leuts vom Grundbesitz , aus diesem mächtigen Fabrik¬
wesen ! Jetzt trägt sich dies Alles , weil England
über den Handel und über die Schätze der Welt ge¬
bietet ; aber Weltumwälzungen und vorzüglich Han¬
delsumwälzungen können kommen , — und sie sind
vielleicht nicht so fern , als Manche glauben — wo¬
durch die Engländer mehr auf sich selbst zurückge¬
worfen und zurückgewiesen werden — dann werde «
sie in ihrer ganzen Häßlichkeit die Verwirrung und
Regellosigkeit der Verhältnisse und die Furchtbar¬
keit des Nebels sehen , das sie jetzt verkleisterst und
versa - ben aber nicht heilen können .

In unserm Vaterlande , in Teutschland , sind
wir so weit noch nicht , am wenigsten ist uns jetzt
her Reichthum gefährlich . Doch sind Landschaften ,
wo das alte Verhalrniß der Hörigkeit und Leibei¬
genschaft , über dem und über dessen Mißbräuchen
die Regierungen nicht immer die gehörige Hut und
Wache hielten , die Bauern zu sehr zerstört hat ? in
andern Landschaften inögten sie durch die sogenannte
französische Freiheit untcrgehen , ftaft welcher sie
verkaufen , vertauschen , verpfänden , versetzen , ja
zerfetzen und zerstückeln dürfen wie ihnen gefällt ,
was vorher durch mancherlei Bande gebimden war ,
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so baß jetzt Krämer und Juden und Judengenossen
zum Besitz von Hufen und Höfen gelangen oder diese
Hufen auch unter drei , vier Lheilhaber oder Erden
vertheilt und zerstückelt werden können . So daß
bei einer übel verstandenen Freiheit das Vcrhaltniß
des Grundbesitzes , das ein festes und ehrbares Ver¬
haltnisi seyn sollte , ein kramerliches und jüdisches
und fast vagabundisches Vcrhaltniß wird .

Solche Nebel also , welche die Etaatsgesellsehaft
in ihren edelsten Theilen angreifen und verletzen ,
müssen abgewendet werden und können abgcwcndet
werden durch eine weise Gesetzgebung , welche den
Staat nicht wie ein kolleriges Pferd von dem Un¬
gefähr und dem Zufall , die auch oft den Koller ha¬
ben , zu Tode reiten laßt , sondern welche , ohne
Rücksichten auf die Bedürfnisse und Vorkheile des
Augenblicks , allein das Bleibende und Nothwendige
sucht . Das Land und der Landbesitz dürfen nicht
frei gelassen werden , wie die Personen ; das haben
alle Gesetzgeber gefühlt , die sich auf ihr großes
Werk verstanden . Der Mensch , der in sehr ent¬
wickelten und verwickelten Zuständen der politischen
Gesellschaft die Ordnung der Natur und also auch
die Ordnung der Gesellschaft verkehrt , muß der zu
großen Willkühr, die endlich einem baaren Zufall
gleich wird , ein Maaß und ein Ziel setzen : Er

' muß Ackcrgesetze geben , der Bauer und
kleine Grundbesitzer muß ein unmittel¬
barer Lehnmann , er muß der Hörige des
Staats werden .

Das haben wir genug bewiesen und angedeu¬
tet , da es aufdieLange nur in solchen Landern wohl
stehen kann , in welchen die Halste , wo nicht Zwei¬
drittel der Grundstücke von Bauern oder kleinen
bauerahnlichen Besitzern besessen und bewohnt wer¬
den . Wo dieses Vcrhaltniß sy ist , da hat dcrStaat

. nichts weiter zu thun , als es durch verständige Ge -
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setze zu befestigen und zu erhalten ; wo es aber durch
Sorglosigkcitdcr Regierungen oder durch Mißbrau¬

che einer zügellosen Freiheit verrückt oder gar zerstört
ist , da muß man es wicderhcrsicllcn . Zu dieserWie --

derhersiellung könnten in den Lander » , wo dasVer -

hältniß aufgehoben ist , die öffentlichen Staatsgüter

angewandt werden , die man gewöhnlich Krongütcr

oder Domänen nennt . Ich will sagen wie : ich kamt
die Sache durch ein wirkliches Beispiel erklären .

In dem ehemaligen schwedische » Pommern und

Rügen , welches jetzt mir dem preußischen Staate
verbunden ist , ' waren durch einen Mißbrauch der

adlichcn oder städtischen Herrenrechte die meisten

Bauerdörfer zerstört und in große Güter von 6oc >

bis igoo Scheffel jährlicher Aussaat ( berliner Schef -

felmaaß ) verwandelt . Gustav Adolf der Vierte , Kö¬

nig von Schwede » , damals Oberherr jener Lander ,

ein Herr , dessen wechselnden und vcrhangnißvollen

Schicksalen meine Augen immer mit Mitleid folgen
werden , weil er die Gerechtigkeit und das kleine

Volk liebte , hatte in seinem Vaterlande zu viel

Baucrglück und Bauernwohlstand gesehen , als daß
er den Unterschied nicht hätte fühlen sollen , den er

in seiner teutschen Landschaft gewahrte . Diese Land¬

schaft hatte viele und große Krongüter , zum Theil

von dem eben angegebenen Maaße Aussaat . Diese

beschloß der König , der sah , wie wenig Bauern

hier noch übrig waren , in mehrere kleinere Theile

zu zerschneiden und auf Pacht längerer Jahre oder
auf Erbpacht an einzelne Landbaucru auszuthun .

Dieser Entwurf war nun freilich unvollkommen ,

weil er keine Landbesitzer sondern nur Landgenießer

machte , aber es war doch ein Entwurf , der auS

dem Gefühle entsprang , daß neben den großen auch

mittelmäßige und kleine Landbesitzer wohnen sollten .

Auf eine ähnliche Art würde ich , wenn ich die

Macht hätte ein Macher zu seyn , es mit den Do -



Manen machen , wo sie noch sind . Ich würde sie
ziemlich nack den Oertlichkeiten und nach ihrer ver¬
schiedenen Lage und Fruchtbarkeit zu Gütchen von
ikin , zwei bis drei Hufen Land eintheilcn ; aber ich
-würde sie nicht auf Zeitpachr oder Erbpacht Wegge¬
hen , sondern sie ordentlich verkaufen , aber unter
folgenden Bedingungen ;

Diese Güter wären gleichsam Lehen des Staats ;
sie gehörren freilich dem Käufer und seinen Erben
eigenthümlich , abcr folgende Eigenschaften und Ver ^
pflichrungen hafteten darauf :

1 ) Sie gingen für alle künftige Zeiten zu
Bauerrecht . Bauer und Bauergenossen könnten sie
nur besitzen und bewohnen , kein Edelmann , kein
Kaufmann , kein Handwerker , kein Fabrikant ; auch
könnte kein Pachter oder Zinsgeber darauf wohnen
noch gehalten werden , sondern der Eigener müßte
sllbst darauf sitzen , oder sonst , wenn er ein anderes
Geschäft ergreifen wollte , sie an seine Verwandte
oder an Bauergenosscn überlassen ,

2 ) In der Nachfolge gingen die Söhne den
Töchtern vor . Damit das Gut in Wehr bliebe und
der Besitzer nicbt durch Schulden an tüchtiger
Wirtschaft gehindert würde , hatte der Antreter ,
wenn das Gut schuldenfrei Ware , seine Geschwister
und Miterben nur mit einem Sechstel des Werrhes
der Grundstücke abzufindn ; die bewegliche Habe
aber außer dem durch das Gesetz bestimmten noth -
rvcndigen Gerath und Vieh würde unter alle gleich
getheilt - — Ein einziger Sohn wäre immer der
Erbe , unter mehreren Söhnen bestimmte das Loos
übep die Nachfolge . Hinterlicße der Lchnbauer
nur Töchter , loofeten diese ebenfalls , Unmündige
Geschwister hätte der Nachfolger bis zum achtzehn¬
ten Jahre zu verpflegen und zu erziehen , Mütter
und Großmütter ehrlich zu erhalten und zu verpfle »
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das Gesetz bestimmen .

z ) Die bewegliche Habe , welche Ehegatten

jusammenbrachten , würde , wann Kinder geboren
würden , gemeinschaftliches Vermögen . Waren keine
Kinder da und der Lehnbauer stürbe vor der Frau ,

so nähme sie ihr Eingebrachtes wieder und räumte

den Erben das Gut . Hätten sie Kinder gehabt ,

die vor ihnen gestorben wären , so erbte der Ue -

berlcbende die ganze bewegliche Habe des Ver¬

storbenen .

Solche Güter mögten auch auf welche Art im¬

mer veräußert werden , aber nur mit Einstimmung

derer , die es angienge , und mit der Bedingung , daß

sie wieder an Baucrgenoffen kämen . — E » i Be¬

sitzer ohne Kinder und Lehnverwandte , die Ansprüche
auf ein solches Gut hätten , mögte es veräußern bei

seinem Leben und darüber verfügen nach seinem

Lode , versteht sich inner der Genossenschaft .

6 ) Wie ein Bauer nicht mehrere solcher Güter

besitzen dürfte , so dürften auch die Felder mehrerer
solcher Güter nicht zu Einem Gute zusammcngezo -

gen werden . Eben so wenig wäre ein solches Bauer -

gut in mehrere kleine theilbar .

Unter eben dieses Gesetz , das ich über meine

gemachten Vauerlchen walten ließe , stelle ich die
Bauergüter , die sich in meinen Staaten noch finden ,

damit sie dem Bauerstande in ordentlicher Wehr be¬

wahrt werden und damit der so wichtige Dauer¬

stand dem Vaterlande erhalten werde .

Wie groß ein Bauergut senn müsse , damit eine

Familie in bescheidener Mittelmäßigkeit des DaseynS
davon leben könne , läßt sich nicht von vorn her be -

stimmen . Das hangt von dem Himmelstriche , von

der Fruchtbarkeit dep Bodens und von den Gewer¬

ben der Gegend ab , wo die Güter lieg n . Aber da

die zu kjeine Acherwirthschaft durchaus nichts taugt ,
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da die zu große Zerstückelung der Grundstücke den
Bauerstand in ein allerlei treibendes luftiges und
vagabundisches Gesindel verwandelt , so muß ein
Kleinstes gesetzt werden , bis zu welchem mau hin -
absteigen darf . Dies hat man auch in Landern
gethan , wo man die wahren Begriffe von Freiheit
hat , B . in Schweden , wo die zu sehr verklei¬
nernde Zertheilung der Höfe ( die übrigens dort in
vielen Landschaften weit größeren Umfang haben ,
als bei uns die Bauerhöfe ) durch das Gesetz ver¬
boten ist .

Diese meine Bauerordnung würde vorzüglich
für das eigentliche Dauerland , für die Ebenen gel¬
ten ; wo Waldbau , Weinbau , Obstbau , Bergbau das
Hauptgewcrb der Menschen sind , da sind die Ver¬
hältnisse anders und die Geschäfte beschranken sie
selbst auf einen kleineren Raum . Auf den weiten
Feldern und Ebenen aber , wo das Cichabründen
so bequem ist, werden , wenn der Staat gar keine
Beschränkung setzt , die einzelnen Höft und Hufen
entweder von den Reichen verschlungen , - welche sie
in große Höft und Herrensitze verwandeln , wie wir
Lies in genug Gegenden des Vaterlandes sehen )
oder der Bauerstand verarmt und verdirbt auch
durch zu große Zerstückelung der Ländereien .

Wenn der Staat auf diese Weise den Bauer¬
stand an seine Erdscholle befestigt hat , bleibt , je
nachdem jedes Land eingerichtet und gelegen ist ,
noch die Hälfte oder wenigstens ein Drittel aller
Ländereien für jeden andern beliebigen Besitz frei .
Ich sage beliebig , obgleich ich wünschte , daß der
Adel , eben so wie der Bauer , allein auf Landbe¬
sitz gegründet und an sein Land festgebundcn würde ,
daß es allein einen Majoratsadel gäbe nach dem
Erstgeburtsrecht . Ich weiß , beides gegen die Art
Nachfolge in meine Bauerlchen und gegen diese
« blichen Majorate werden sich viele entrüsten , wie
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einen , weil es ihnen eine Unfreiheit , die anderen , wri !
es ihnen eine Grausamkeit baucht . Diese letzten
sprechen aus einem einzelnen Familiengefühl ; der
Staat aber muß aus einem allgemeinen Familien¬
gefühle sprechen . Er hat Millionen Kinder , er hat
sie nicht bloß heut und morgen oder dreißig Jahre
und vierzig Jahre , sondern auf dreißig und vierzig
Jahrhunderte muß er seine Rechnung machen , ja
auf alle Zeiten ohne Granze und Ziel ; wenigstens
müssen seine Gesetze die allgemeine Liebe und Ge¬
rechtigkeit in sich tragen , daß sie durch ihre Gesin¬
nung und Weisheit würdig wären ewig zu dauern .
Das ein - eine Familiengefühl spricht : „ Es ist doch
„ unrecht , daß des Bauers - und Edelmanns - Kin -
„ der bei seinem Tode sich in die hi ,verlassene feste
„ unk liegende Habe nicht gleich theile , warum soll
„ einer soviel haben und alle die andern so wenig ? "
Der Staat antwortet ihnen : , , Ich handle aus ei -
„ nem höheren Rechte und einer höheren Pflicht ,
„ ich muß das bessern , was eure unzeitigc Thorheit
„ ja eure thvrichte Liebe zu eurer eigenen Zerstörung
„ immer thun will . Ihr mit euren Gefühlen wür -
„ der ans dem Bauer und Edelmann Bettler und
„ Vagabunden macken ; ich muß sorgen , daß die bei -
„ den Stande in Wohlhabenheit , Rechtlichkeit und
„ Ehre erhalten werden ; ich muß auch durch meine
„ Gesetze und Ordnungen allen Dingen den
„ Grundsatz zu dem lebendig -cen machen , daß Silber
„ und Gold und was ihr Vermögen nennt , von mir
„ nickt als das Erste hingcstellc und gesucht wird ,
„ sondern festes Glück und bleibende Tugend . "

Ja es ist meine feste Ueberzeugung , daß , wenn
der Adel in alter Ehre , Würde und Unabhängig¬
keit und ohne den Reid der andern Stande beste¬
hen soll , er auf festem bleibenden Landbesitz und auf
Majoraten mit demEestgeburtörechl gegründet seyir
muß : der Edelmann muß e i n L andherr sepn , wie



berBci . -' r der Landm anu . Es müßte auch über¬
haupt kein neuer Edelmann gemacht werden , dex
nicht die Würdigkeit hat . ? , daß der Herrscher ober
das V 'ckk ihn so mit liegenden Gründen begabte ,
daß die ' lne. ' Häufigkeit seiner Familie nach ihm ge¬
sichert wesin . iveu r. ich gesagt habe , daß arme und
daga . undise.- ' aneru .un Unglück und Verderben
des Staate , sind , s ' meine ich dies noch weit
mehr von e >> em armen Adel . Ein Land kann viel
zu Mel Ader haben ; und cs ließe sich nach der
Volksmenge und ^ en Verhältnissen und Hülfs -
mitteln eines jeden Landes wohl die Zahl bestimmen ,
die es r >' agen könnte : es ließe sich für jedes
Land ein goldenes Vuch machen , uni , es
sollte g « macht wer en . Wir kennen Pohlens
Geschichte n ,w kennen - einen wimmelnden Adel ;
auch Schweden ist mit - u vielem enS zu armem
Adel überschwemmt ; auch in einigen reu . schen Land¬
schaften ist dies der Fall . Es ist lm . ge ein trauriger
.yaß gewesen zwischen dem Miwc .' stmwe und dem
Adel , und er ist lewer noch lacht ausgestorben Uno
hat seine bösen Folgen auf das Gan .ze , da durch die¬
sen unseligen Neid so manches Hinte gehindert uns
durchkreuzt wird . V >eser Ha ^ und Ne .o stammt
zum Theil aus den » alten Soldatenwcfcn , wie es
vor zwanzig , ja an >m nchen. Orten vor zehen Jah¬
ren noch bestand ; eerestrmme wohl mehr noch aus
der Herabwürdigung und wirklich unanständigen
und fast schimpflichen Vermehrung des Adels durch
die Reichskanzleien , wodurch der alte Adel sein Ver -
dic nstgeprage verlor . Krämer , Roßtäuscher , Liefe¬
ranten , Ochsenmaster und Drantweinbrenncr , ohne
ein anderes Verdienst als das Verdienst einer ge¬
füllten Tasche , kauften des heiligen römischen Reichs
Adel für 80 und roo Dukaten in der Kanzlei in
Wien ; ja während der Leb ' gkeit des Kaiferstuhls
wie wohlfeil « nd wie schmutzig verschacherten die



Angestellten in den Kanzleien derNcichsverwescr oft
die Würden von EdcUeuten Freiherren und Grafen !

Soll also Adel seyn — und daß er seyn soll ,

sagt alle Geschichte , was auch metaphysische iLtaals -

theoricn dagegen sagen — so muß er reich und un¬

abhängig ftyu ; enn er soll im Staate die blei¬
bende Ehre u > d Würdigkeit vertreten , er soll als

ein Reizmittel dieser Ehre wohlthätig auf das ganze
Volk rnckwirken Ein armer Adel löscht bei dem

Volke die Idee des ganzen Standes aus . Er hat
durch seine Geburt Ansprüche , die er ohne Vermö¬

gen schwerlich erfüllen kann ; er muß also dienstbar ,

glücksuchend , ja oft glückjagend seyn , wie Mcnftden

ans den Untersten Klaffen , er muß Künste für sein

Fortkommen gebrauchen , die wenigstens solchen nicht

ziemen . Darum ist die englische Art weise , wo der

Aclteste des HanseS das Haupt und der Vertreter
aller Mitglieder desselben und der Besitzer der Gä¬

ter ist , wo aber die Jüngeren und die Ceitenver -
wandten meistens zum Volke gerechnet w -trden und

ohne Erniedrigung oder Beschimpfung il / res edlen

Blutes alle Gewerbe und Geschäfte treibun mögen ;

und darum ist der Adel auch nirgends so geachtet ,

als in England . Auch in Schweden ist in den letz¬

ten Jahrzehenden eingeschen , daß zu zahlreicher
Adel den Stand verkleinert und dem Silaate scha¬

det . Auf dem Reichstage zu Stockholm im Som¬

mer des Jahres 1809 ist ein Gesetz gegeben , daß

bei neu geadelten oder um eine Stufe erhöheten Fa¬
milien der Aelrcste dcm Vater oder Er blasser immer

in Besitz und Rang folgen soll , die jüngeren Bru¬

der aber zu der unter dem Range des Vaters ste¬

henden .Klasse gerechnet werden sollen .
Wir leben in einer Zeit des Streites der Ge¬

fühle , Ansichten nnd Meinungen , und auch der
Redlichste wird durch die allgemeine Bewegung ,

welcher er sich nicht wohl entziehen mag , oft wider
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Willen von dem ruhigen Standpunkte der Betrach¬
tung weggetr eben . Auf der Höhe des wilden
Meeres gründen die Anker nicht , und am Strande
braust die W . Üenbrandung zu gewaltig , als daß
die Gedanken sich vor Anker legen könnten . Soviel
indessen ha . en wir alle begriffen , daß der Ruf nach
Freiheit und Gesetzlichkeit dieser Zeit sehr natürlich
war und , natürlich ist , daß aber von vielen eine
Freiheit begehrt worden , welche auf Erden nimmer
seyn kann noch sei) » darf . Das haben Wenige be¬
dacht , daß , wenn man alles frei laßt , . nichts frei
bleibt , sondern nothwcndig ein Zustand der Auf¬
lösung und Ausschweifung entstehen muß , der die
Freiheit in ihren Keimen tödtet . Das ist das Ge¬
heimnis der wahren Freiheit , daß der Mensch durch
viele sachliche Bande , durch Einrichtungen , die sich
zunächst auf Dinge außer ihm und erst in der drit¬
ten , vierten Instanz auf ihn beziehen , gehalten » nd
zur Zucht und Ordnung und zu dem heiligen Ge¬
fühle des Statigen und Bleibenden , ohne welches
keine gute Bürger seyn können , angehalten werde .
In dieser Hinsicht wünsche ich meine vorgeschla¬
gene Bauerordnung , ( oder wenigstens eine ähnliche )
ich wünsche den Adel auf Majoraten gegründet , und
bei den Handwerken die Erhaltung der Zünfte und
Innungen , von welchen man ja die Mißbrauche
wegthun kann . Unser Zeitalter ist ein Saturnus ,
der seine eigenen Kinder lauffrißt , und sich dann
im Taumel seines blutigen Rausches an den dicken
Bauch schlagt , und den Leuten zuruft : seht hier
die Folgen der Freiheit ! seht hier das
von Wahn und Knechtschaft erlöste Men -
schengeschlecht ! Die Franzosen haben damit
angefangen , sie haben das Kapital von Jahrhun¬
derten in fünfundzwanzig Jahren aufgefressen ; an¬
dere Regierungen haben es ihnen in manchen Län¬
dern aus Nsth nachmachen müssen , hie und da ha¬

ben
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den sie es ihnen in verblendeter Thorheik nachge -
macht . Alle Verhältnisse wurden aufgehoben , alle
Bande zersprengt , gute und böse , nützliche und
schädliche , die Sachen wurden so frei gegeben wie
die Personen , und die Sturme und . Vulkane der Zeit
wehrten beide wie Federn und Aschen umher . Und
das ist noch das Schlimmste , was freilich vor fünf¬
zig und sechszig Jahren schon in einigen Ländern
galt , was . jetzt aber in so vielen fast allgemeine An¬
sicht und Grundsatz geworden ist , daß dies? unge¬
bührliche Freilassung die verwünschte Fabriksüch -
tigkxit und Fabrikflüchtigkeit in die Menschen und
in ihre Einrichtungen gebracht hat , und daß die
ganze Erde und der Staat selbst voy vielen Staats¬
verwaltern und Staatseinrichtern fast nur wie eine
Fabrikanstalt gewürdigt und verwaltet wird . Was
man heute bedarf , was ein Mensch und ein Ding
morgen eintragt , das fragt man mit hungriger Gier ,
und deswegen kann man mit den kurzen Augen
nicht sehen , was die künftige Zeit bedürfen wird
und was die künftigen Dinge und Menschen scyn
und tragen werden . Es giebt gewisse natürliche
Verhältnisse in der Verwaltung und Einrichtung
der Erde und des Staates und unter den verschie¬
denen Klaffen der Staatsgrsellschaft , welche nimmer
hätten gestört und gebrochen werden sollen , und
für deren Erhaltung der Staat sorgen muß , wenn
er selbst erhalten werden tvill . Wir wollen die Fer¬
tigkeit und Geschicklichkeit der Menschen immer lo¬
ben , welche durch künstliche Geräthe und Maschinen
Einem Menschenarm die Kraft von hundert Armen
und Einer Hand die Verrichtung von dreißig Hän¬
den geben können ; aber wir sagen es gradezu : Lie¬
ber wollen wir keine einzige Maschine als die Ge¬
fahr , daß dies Maschinenwesen uns die ganze ge¬
sunde Ansicht vom Staate und die alle Tugend ,
Kraft und Rechtlichkeit erhaltenden einfachen und
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natürlichen Klassen und Geschäfte der Gesellschaft
zerrüttet . Wenn alle Handwerker Fabrikanten wer¬
den , wenn der Ackerbau selbst endlich wie eine Fa¬
brik angesehen und betrieben wird — kurz wenn
das Einfältige , Statige und Feste aus den mensch¬
lichen Einrichtungen weicht , dann steht cs schlecht
um das Glück und die Herrlichkeit unscrs Ge¬
schlechts . Wenn wir dahin kamen , daß Axt und
Sage und Senkblei von selbst Hauser Zuschnitten
und aufrichtcten , daß der Pflug und die Sense von
selbst den Acker pflügten und abarndtetcn , wenn wir
endlich ans Dampfmaschinen über Berg und Thal
fahren und ans Luftballon in die Schlacht reiten
könnten , kurz wenn wir nur neben unsern künstli¬
chen Maschinen , die alle Arbeit für uns thaten , so
hinzuschlendern brauchten , dann würden wir ein so
entartetes , nichtiges und elendiges Geschlecht wer¬
den , daß die Geschichte auf ewig ihre Bücher von
uns schlösse .
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